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Viertes Gesetz 
zur Änderung der 

Bayerischen Bauordnung
Vom 21. Juni 1982

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen
de Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des Senats 
hiermit bekanntgemacht wird:

§1
Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fas

sung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1974 (GVB1 
S. 513), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. April 
1977 (GVB1S. 115), wird wie folgt geändert:

1. Art. 1 erhält folgende Fassung:
,Art. 1

Anwendungsbereich
(1) dieses Gesetz gilt für alle baulichen Anla

gen. 2Es gilt auch für Grundstücke sowie für ande
re Anlagen und Einrichtungen, an die nach diesem 
Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses Ge
setzes Anforderungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für
1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs und ihre 

Nebenanlagen, mit Ausnahme von Gebäuden,

2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, mit 
Ausnahme von Gebäuden an der Erdoberflä
che,

3. Leitungen aller Art, ausgenommen in Gebäu
den,

4. Kräne und Krananlagen,
5. Gerüste.“

2. Art. 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird aufgehoben.
b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 und erhält 

folgende Fassung:
„(1) 'Bauliche Anlagen sind mit dem Erdbo

den verbundene, aus Baustoffen und Bauteilen 
hergestellte Anlagen. 2Als bauliche Anlagen 
gelten Anlagen, die nach ihrem Verwendungs-
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zweck dazu bestimmt sind, überwiegend orts
fest benutzt zu werden, sowie
1. Aufschüttungen und Abgrabungen, ein

schließlich der Anlagen zur Gewinnung von 
Steinen, Erden und anderen Bodenschätzen,

2. Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungs
plätze,

3. Campingplätze und Wochenendplätze,
4. Stellplätze für Kraftfahrzeuge.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.
d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3; in ihm 

werden die Worte „von der Kreisverwaltungs
behörde“ gestrichen.

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und wie 
folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „von der Kreis

verwaltungsbehörde“ und das Wort „lichte“ 
gestrichen und „2 m“ ersetzt durch „2,30 m“;

bb) in Satz 2 werden die Worte „von der Kreis
verwaltungsbehörde“ gestrichen.

3. Art. 3 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Bau

kunst“ die Worte „und Technik“ eingefügt.
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Für den Abbruch baulicher Anlagen, für 
die Änderung ihrer Benutzung, für Baustellen 
und Baugrundstücke gilt Absatz 1 sinngemäß.“

c) Absatz 3 wird aufgehoben.
d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und erhält 

folgende Fassung:
„(3) 'Als allgemein anerkannte Regeln der 

Technik gelten auch die vom Staatsministe
rium des Innern oder von der von ihm bestimm
ten Stelle durch öffentliche Bekanntmachung 
eingeführten technischen Baubestimmungen. 
2Bei der Bekanntmachung kann hinsichtlich 
des Inhalts der Baubestimmungen auf die 
Fundstelle verwiesen werden.“

4. Art. 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird aufgehoben.
b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1; in Num

mer 3 werden die Worte „Bei der Schlußabnah
me“ ersetzt durch die Worte „Bis zum Beginn 
der Benutzung des Gebäudes“.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie 
folgt geändert:
aa) ,Absatz 2“ wird ersetzt durch .Absatz 1“;
bb) in der Nummer 1 werden nach dem Wort 

„Brandschutzes“ die Worte „oder des Ret
tungsdienstes“ eingefügt;

ec) in der Nummer 2 werden die Worte „Ein- 
und Zweifamilienhäuser“ ersetzt durch die 
Worte „Wohngebäude mit bis zu zwei Woh
nungen“.

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3; in seinem 
Satz 1 wird .Absatz 2“ ersetzt durch .Absatz 1“.

5. Art. 5 wird aufgehoben.

6. Art. 6 erhält folgende Fassung:
,Art. 6

Abstandsflächen
(1) 'Vor den Außenwänden von Gebäuden sind 

Abstandsflächen von oberirdischen baulichen An
lagen freizuhalten. "Eine Abstandsfläche ist nicht 
erforderlich vor Außenwänden, die an den Grund
stücksgrenzen errichtet werden, wenn nach pla
nungsrechtlichen Vorschriften das Gebäude an 
die Grenze gebaut werden muß oder gebaut wer
den darf. 3Darf nach planungsrechtlichen Vor
schriften nicht an die Grenze eines Nachbar
grundstücks gebaut werden, ist aber auf diesem 
Grundstück ein Gebäude an der Grenze vorhan
den, so kann gestattet oder verlangt werden, daß 
angebaut wird. 4Muß nach planungsrechtlichen 
Vorschriften an die Grenze eines Nachbargrund
stücks gebaut werden, ist aber auf diesem Grund
stück ein Gebäude mit Abstand zu dieser Grenze 
vorhanden, so kann gestattet oder verlangt wer
den, daß eine Abstandsfläche eingehalten wird.

(2) 'Die Abstandsflächen müssen, soweit sie sich 
nicht auf Nachbargrundstücke erstrecken dürfen, 
auf dem Grundstück selbst liegen. 2Die Abstands
flächen dürfen sich nicht überdecken; das gilt 
nicht für Außenwände, die in einem Winkel von 
mehr als 75 Grad zueinander stehen.

(3) 'Die Tiefe der Abstandsfläche bemißt sich 
nach der Wandhöhe, sie wird senkrecht zur Wand 
gemessen. Als Wandhöhe gilt das Maß von der 
natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche 
bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut 
oder bis zum oberen Abschluß der Wand. 3Für Ge
bäude oder Gebäudeteile mit versetzten Außen
wandteilen ist die Wandhöhe für jeden Wandteil 
entsprechend zu ermitteln. “Die Höhe von Dä
chern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad 
wird zu einem Drittel hinzugerechnet. 5Die Höhe 
von Giebelflächen im Bereich des Daches ist nur 
bis zu einem Drittel anzurechnen. 6Das sich so er
gebende Maß ist H. 7Vor die Außenwand vortre
tende Bauteile wie Pfeiler, Gesimse, Dachvor
sprünge, Blumenfenster, Hauseingangstreppen 
und deren Überdachungen und untergeordnete 
Vorbauten, wie Erker, Baikone bleiben außer Be
tracht, wenn sie nicht mehr als 1,5 m vortreten und 
von den Grundstücksgrenzen mindestens 2 m ent
fernt bleiben.

(4) 'Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 1 H, 
mindestens 3 m. 2In Kerngebieten genügt eine 
Tiefe von 0,5 H, mindestens 3 m, in Gewerbe- und 
Industriegebieten eine Tiefe von 0,25 H, minde
stens 3 m. 3In Sondergebieten, die nicht der Erho
lung dienen, können geringere Tiefen als nach 
Satz 1, jedoch nicht weniger als 3 m, gestattet wer
den, wenn die Nutzung des Sondergebietes dies 
rechtfertigt.

(5) 'Vor zwei Außenwänden von nicht mehr als 
je 16 m Länge genügt als Tiefe der Abstandsfläche 
die Hälfte der nach Absatz 4 erforderlichen Tiefe, 
mindestens jedoch 3 m; das gilt nicht in Kernge
bieten und Gewerbe- und Industriegebieten. 2Wird 
ein Gebäude mit einer Außenwand an eine Grund
stücksgrenze gebaut, gilt Satz 1 nur noch für eine 
Außenwand; wird ein Gebäude mit zwei Außen
wänden an Grundstücksgrenzen gebaut, so ist 
Satz 1 nicht anzuwenden; Grundstücksgrenzen zu 
öffentlichen Verkehrsflächen, öffentlichen Grün
flächen und öffentlichen Wasserflächen bleiben
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hierbei unberücksichtigt. 3Aneinandergebaute 
Gebäude sind wie ein Gebäude zu behandeln.

(6) 'Unbeschadet der Absätze 4 und 5 darf bei 
Wänden, die nicht mindestens feuerhemmend 
sind und die aus brennbaren Baustoffen bestehen, 
die Tiefe der Abstandsfläche 5 m nicht unter
schreiten. 2Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 gilt nicht ge
genüber anderen Gebäuden.

(7) Liegen sich in Gewerbe- und Industriegebie
ten auf einem Grundstück Gebäude oder Gebäu
deteile mit feuerbeständigen Wänden ohne Öff
nungen gegenüber, so ist abweichend von Absatz 4 
ein Abstand zwischen diesen Wänden von 3 m zu
lässig.

(8) In die Abstandsflächen werden abweichend 
von Absatz 2 Satz 1 öffentliche Verkehrsflächen, 
öffentliche Grünflächen und öffentliche Wasser
flächen zur Hälfte eingerechnet.

(9) In den Abstandsflächen sind abweichend von 
Absatz 1 untergeordnete oder unbedeutende bau
liche Anlagen zulässig.

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für andere bauli
che Anlagen sowie andere Anlagen und Einrich
tungen sinngemäß, wenn von diesen Wirkungen 
wie von Gebäuden ausgehen.“

7. Art. 7 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:
„In Bebauungsplänen oder auf Grund von 
örtlichen Bauvorschriften nach Art. 107 
Abs. 1 Nrn. 5 und 6 können andere Ab
standsflächen festgelegt werden, als sich 
nach Art. 6 ergeben.“;

bb) Satz 3 wird aufgehoben.
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) ‘Ausnahmen von Art. 6 Abs. 4 und 5 kön
nen gestattet werden, wenn die geforderten Ab
standsflächen
1. wegen einer bereits vorhandenen Bebauung 

oder aus anderen Gründen ohne unbillige 
Härte,

2. aus städtebaulichen Gründen oder
3. bei Gebäuden für industrielle Zwecke, weil 

sie eine technische Einheit bilden,
nicht eingehalten werden können. 2Absatz 1 
Sätze 2 und 3 gilt entsprechend.“

c) In Absatz 3 werden die Worte „Eingeschossige 
Gebäude“ ersetzt durch die Worte „Gebäude mit 
einer Traufhöhe von nicht mehr als 5 m“.

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Liegen sich Gebäude oder Gebäudeteile 

gegenüber, von denen mindestens eines nicht 
mehr als ein Vollgeschoß aufweist und nicht 
dem Wohnen dient, so kann gestattet werden, 
daß die nach Art. 6 Abs. 4 und 5 erforderlichen 
Abstandsflächen in ihrer Tiefe bis auf eine hal
be Wandhöhe dieses Gebäudes vermindert wer
den, soweit nicht dadurch Brandschutz, Belich
tung und Lüftung beeinträchtigt werden.“

e) Absatz 5 erhält folgende Fassung:
„(5) ‘Garagen einschließlich deren Nebenräu

me mit einer Gesamtnutzfläche bis zu 50 m2 
und Nebengebäude ohne Feuerstätte mit einer

Nutzfläche bis zu 20 m2 brauchen zur Grund
stücksgrenze keine Abstandsflächen einzuhal
ten, wenn an der Grenze eine Traufhöhe von 
2,75 m im Mittel nicht überschritten wird, ins
gesamt darf diese Grenzbebauung auf dem 
Grundstück 50 m2 Gesamtnutzfläche nicht 
überschreiten. 3Die bauliche Verbindung dieser 
Grenzbebauung mit einem Hauptgebäude oder 
einem weiteren Nebengebäude ist zulässig, so
weit diese Gebäude für sich betrachtet die auf 
sie treffenden Abstandsflächen einhalten.“

f) Absatz 6 wird aufgehoben.
g) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6; in seinem 

Satz 1 wird „Art. 6 Abs. 3“ ersetzt durch .Art. 6 
Abs. 4 und 5“ und in seinem Satz 3 wird „Art. 6 
Abs. 8“ ersetzt durch ,Art. 6 Abs. 1 Sätze 3 und 
4“.

h) Absatz 8 wird aufgehoben.

8. In Art. 8 Abs. 3 wird das Wort „Kreisverwaltungs
behörde“ ersetzt durch das Wort „Bauaufsichtsbe
hörde“.

9. Art. 8a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Die nicht überbauten Flächen der bebau
ten Grundstücke sollen als Grünflächen 
oder gärtnerisch angelegt und unterhalten 
werden, soweit diese Flächen nicht für eine 
andere zulässige Nutzung, wie Stellplätze 
und Arbeits- oder Lagerflächen, benötigt 
werden.“;

bb) Satz 2 wird aufgehoben; Satz 3 wird Satz 2.
b) In den Absätzen 2 und 3 wird jeweils das Wort 

„Kreisverwaltungsbehörde“ ersetzt durch das 
Wort „Bauaufsichtsbehörde“.

c) Absatz 4 wird aufgehoben.

10. Art. 9 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

b) In Absatz 2 wird das Wort „Kreisverwaltungs
behörde“ ersetzt durch das Wort „Bauaufsichts
behörde“.

c) Absatz 4 wird aufgehoben.

11. In Art. 10 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Kreisver
waltungsbehörde“ ersetzt durch das Wort „Bau
aufsichtsbehörde“.

12. In Art. 11 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Soweit kein Bebauungsplan oder keine ört

liche Bauvorschrift über die Gestaltung besteht, 
sollen sich bauliche Anlagen in die Bebauung der 
näheren Umgebung einfügen.“

„(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlan
gen, daß Baugrundstücke entlang öffentlicher 
Wege, Straßen oder Plätze sowie Sport- und 
Spielplätze, Campingplätze und Wochenend
plätze, Lager- und Abstellplätze, Aufschüttun
gen und Abgrabungen eingefriedet oder abge
grenzt werden, wenn die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung es erfordern.“
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13. Art. 12 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden vor dem Wort „Ankündi
gung“ die Worte „gewerblichen oder beruf
lichen“ eingefügt;

bb) in Satz 2 werden nach dem Wort „Flächen“ 
die Worte „ , nicht aber Gottesdienstanzei
ger" gestrichen;

cc) es wird folgender Satz 3 angefügt:
.Ausgenommen sind Einrichtungen, die 
nach ihrem erkennbaren Zweck nur vor
übergehend für höchstens zwei Monate in
nerhalb bebauter Ortsteile angebracht wer
den.“

b) Absatz 6 wird aufgehoben.

14. Art. 13 wird wie folgt geändert:
- ;•>£$£ ■ : ■ '

a) Absatz 2 wird aufgehoben; der bisherige Absatz 
3 wird Absatz 2.

b) Absatz 4 wird Absatz 3; in ihm werden nach 
dem Wort „Bauherrn“ das Komma durch das 
Wort „und“ ersetzt und die Worte „und des ver
antwortlichen Bauleiters“ gestrichen.

c) Absatz 5 wird aufgehoben.

15. Art. 14 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Die Standsicherheit anderer baulicher Anla
gen und die Tragfähigkeit des Baugrundes des 
Nachbargrundstücks dürfen nicht gefährdet 
werden.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

16. Art. 15 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift werden die Worte „Feuchtig

keit, Korrosion und Schädlinge“ ersetzt durch 
das Wort „Einwirkungen“.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) 'Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, 

zu errichten, zu ändern und zu unterhalten, daß 
durch chemische, physikalische, pflanzliche 
oder tierische Einwirkungen keine Gefahren, 
vermeidbaren Nachteile oder vermeidbaren 
Belästigungen entstehen.“

c) In Absatz 3 wird das Wort „Kreisverwaltungs
behörde“ ersetzt durch „Bauaufsichtsbehörde“.

17. Art. 16 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird das Wort „Bränden“ ersetzt 

durch die Worte „Feuer und Rauch".

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Leicht entflammbare Baustoffe dürfen 

nicht verwendet werden.“
c) Es werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt:

„(4) Feuerbeständige Wände und Decken 
müssen mindestens in den wesentlichen Teilen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(5) Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, 
Bauart oder Nutzung Blitzeinschlag leicht ein- 
treten oder zu schweren Folgen führen kann, 
sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanla
gen zu versehen.“

18. Art. 17 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden das Wort „und" durch 

ein Komma ersetzt und nach dem Wort „Stand
platz“ die Worte „und der vorgesehenen Nut
zung“ eingefügt.

b) Absatz 4 wird aufgehoben.
19. Art. 18 wird aufgehoben.
19a. In Art. 19 Abs. 1 werden nach dem Wort „müssen“ 

die Worte „ihrem Zweck entsprechend“ eingefügt.
20. Art. 20 erhält folgende Fassung:

„Art. 20
Beheizung, Beleuchtung und Lüftung

Räume müssen beheizt, belüftet und mit Tages
licht belichtet werden können, soweit das nach der 
Nutzung erforderlich ist.“

20a. In Art. 22 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „im Ein
zelfall“ gestrichen.

21. Art. 23 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Für die Erteilung allgemeiner bauauf- 
sichtlicher Zulassungen für neue Baustoffe, 
Bauteile und Bauarten ist das Staatsministe
rium des Innern oder die von ihm bestimmte 
Stelle zuständig.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) ‘Die Zulassung ist beim Staatsministe

rium des Innern oder bei der von ihm bestimm
ten Stelle schriftlich zu beantragen. 2Die zur 
Begründung des Antrages erforderlichen Un
terlagen sind beizufügen. •’Art. 87 Abs. 2 gilt 
sinngemäß.“

c) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Innern“ die 
Worte „oder die von ihm bestimmte Stelle“ ein
gefügt.

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „wird“ die 

Worte „auf der Grundlage des Gutachtens 
eines Sachverständigenausschusses“ ein
gefügt;

bb) an die Stelle des bisherigen Satzes 2 tritt 
folgende neue Vorschrift:
„Bei offensichtlich unbegründeten Anträ
gen braucht ein Gutachten nicht eingeholt 
zu werden.“;

cc) in Satz 4 wird der Strichpunkt durch einen 
Punkt ersetzt und Halbsatz 2 gestrichen.

e) Absatz 8 wird aufgehoben.
22. Art. 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) 'Das Staatsministerium des Innern kann 

durch Rechtsverordnung vorschreiben, daß be
stimmte werkmäßig hergestellte Baustoffe, 
Bauteile und Einrichtungen, bei denen wegen 
ihrer Eigenart und Zweckbestimmung die Er
füllung der Anforderungen nach Art. 3 Abs. 1 
Satz 1 in besonderem Maße von ihrer einwand
freien Beschaffenheit abhängt, nur verwendet 
oder eingebaut werden dürfen, wenn sie ein 
Prüfzeichen haben. 2Sind für die Verwendung 
der Baustoffe, Bauteile oder Einrichtungen be
sondere technische Bestimmungen getroffen, 
so ist das im Prüfzeichen kenntlich zu machen.“
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b) In Absatz 2 wird nach den Worten „Verpackung
oder“ ein Komma gesetzt und es werden die
Worte „wenn auch das nicht möglich ist, auf“
eingefügt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) in Satz 1 werden nach dem Wort „Innern“ 

die Worte „oder die von ihm bestimmte 
Stelle“ eingefügt;

bb) in Satz 2 werden die Worte „und für die 
Überwachung“ gestrichen und die Zahl „8“ 
ersetzt durch die Zahl „7“.

23. Art. 25 erhält folgende Fassung:
„Art. 25 

Überwachung
(1) 'Ist im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 Satz 1 für 

Baustoffe, Bauteile, Bauarten und Einrichtungen 
nach den Art. 23 und 24 ein Nachweis ihrer ständi
gen ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich, 
so kann das Staatsministerium des Innern oder 
die von ihm bestimmte Stelle in der Zulassung 
oder bei der Erteilung des Prüfzeichens festlegen, 
daß nur Erzeugnisse verwendet werden dürfen, 
die einer Überwachung (Eigen- und Fremdüber
wachung) unterliegen. 2Für gebräuchliche Bau
stoffe, Bauteile und Einrichtungen kann das 
Staatsministerium des Innern das unter den glei
chen Voraussetzungen durch Reehtsverordnung 
bestimmen.

(2) ‘Die Überwachung ist nach den in der Zulas
sung oder in dem Prüfzeichen enthaltenen Aufla
gen oder nach einheitlichen Richtlinien durchzu
führen. 2Die Fremdüberwachung wird durch 
Überwachungsgemeinschaften oder auf Grund 
von Überwachungsverträgen durch Prüfstellen 
oder technische Sachverständige vorgenommen. 
3Die Überwachungsgemeinschaften, die Prüfstel
len und die technischen Sachverständigen müssen 
vom Staatsministerium des Innern oder der von 
ihm bestimmten Stelle anerkannt sein. ‘Anerken
nungen anderer Länder der Bundesrepublik 
Deutschland gelten auch im Freistaat Bayern. 
5Überwachungsverträge bedürfen der Zustim
mung des Staatsministeriums des Innern oder der 
von ihm bestimmten Stelle, wenn technische 
Überwachungsrichtlinien nach Satz 1 nicht beste
hen oder im Uberwachungsvertrag von ihnen oder 
von dem vom Staatsministerium des Innern oder 
der von ihm bestimmten Stelle festgelegten Mu
ster eines Überwachungsvertrages abgewichen 
wird.

(3) Werden Baustoffe, Bauteile und Einrichtun
gen in einem anderen Land der Bundesrepublik 
Deutschland hergestellt, so genügt es zum Nach
weis der Überwachung, wenn der Hersteller be
rechtigt ist, das Überwaehungszeichen der dorti
gen Überwachungsgemeinschaft zu führen, oder 
wenn er einen Überwachungsvertrag mit einer 
Prüfstelle oder einem technischen Sachverständi
gen abgeschlossen hat; das Staatsministerium des 
Innern kann im Einzelfall eine andere Überwa
chung vorschreiben.

(4) ‘Werden Baustoffe, Bauteile und Einrichtun
gen nach Absatz 1 verwendet, so ist nachzuweisen, 
daß der Herstellungsbetrieb der Überwachung un
terliegt. 2Als Nachweis genügt es, wenn die Bau
stoffe, Bauteile und Einrichtungen oder, wenn das 
nicht möglich ist, ihre Verpackung, oder, wenn

auch das nicht möglich ist, der Lieferschein durch 
Überwachungszeichen gekennzeichnet sind.

(5) Dem Beauftragten der fremdüberwachenden 
Stelle ist Zutritt zur Produktionsstätte, zum Händ
lerlager oder auf die Baustelle zu gewähren.“

24. Im Abschnitt IV erhält die Überschrift vor Art. 26 
folgende Fassung:
„1. Wände, Pfeiler und Stützen“.

25. Art. 26 und 27 werden aufgehoben.

26. Art. 28 erhält folgende Fassung:
„Art. 28

Wände, Pfeiler und Stützen
(1) ‘Tragende und aussteifende Wände sind in 

Wohngebäuden mit mehr als drei Vollgeschossen 
und in Wohngebäuden mit drei Vollgeschossen, 
soweit sie über dem obersten Vollgeschoß Aufent
haltsräume haben oder entsprechend ausgebaut 
werden können, feuerbeständig herzustellen. 2In 
anderen Wohngebäuden sind diese Wände minde
stens feuerhemmend herzustellen. 3In Wohnge
bäuden mit bis zu zwei Wohnungen, soweit sie 
nicht über einem zweiten Vollgeschoß Aufent
haltsräume haben oder entsprechend ausgebaut 
werden können, sind auch tragende und ausstei
fende Wände zulässig, die nicht feuerhemmend 
sind. ‘Tragende und aussteifende Wände und 
Trennwände von Kellergeschossen müssen in Ge
bäuden nach Satz 1 feuerbeständig, in Gebäuden 
nach den Sätzen 2 und 3 mindestens feuerhem
mend sein.

(2) Tragende und aussteifende Wände sind in 
anderen Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschos
sen feuerbeständig herzustellen.

(3) ‘Tragende und aussteifende Wände von an
deren Gebäuden mit bis zu zwei Vollgeschossen 
sind mindestens feuerhemmend herzustellen; in 
land- und forstwirtschaftlichen oder gärtneri
schen Betriebsgebäuden sind auch Wände zuläs
sig, die nicht feuerhemmend sind. 2Für andere Ge
bäude können Ausnahmen gestattet werden, 
wenn keine Bedenken wegen des Brandschutzes 
bestehen.

(4) Tragende und aussteifende Wände und 
Trennwände von Kellergeschossen müssen in Ge
bäuden nach Absatz 2 feuerbeständig, in Gebäu
den nach Absatz 3 mindestens feuerhemmend 
sein.

(5) Für tragende Pfeiler und Stützen und die Un
terstützungen tragender und aussteifender Wände 
gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.

(6) Verkleidungen, Dämmschichten und Wand
oberflächen sind aus brennbaren Baustoffen zu
lässig, wenn dieses Gesetz oder Vorschriften auf 
Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestim
men.“

27. Art. 29 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 3 wird Absatz 2; der bisherige Ab

satz 2 wird aufgehoben.
b) Absatz 3 wird aufgehoben; der bisherige Absatz 

4 wird Absatz 3 und erhält folgende Fassung:
„(3) 'Nichttragende Außenwände oder nicht

tragende Teile tragender Außenwände von Ge
bäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen sind 
aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen.
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2Sie sind auch mit einer Feuerwiderstandsdau
er entsprechend einer feuerhemmenden Bau
art zulässig. 3Das gilt nicht, wenn eine Brand
übertragung nicht zu befürchten ist oder durch 
geeignete Vorkehrungen, wie vorkragende feu
erbeständige Bauteile, verhindert wird. 4Art. 28 
Abs. 6 gilt entsprechend.“

c) Die Absätze 5 und 6 werden aufgehoben.
28. Art. 30 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 
1 und 2 und erhalten folgende Fassung:

„(1) 'Feuerbeständige Trennwände sind zu 
errichten
1. in Gebäuden mit mehr als drei Vollgeschos

sen zwischen Wohnungen sowie zwischen 
Wohnungen und fremden Aufenthaltsräu
men,

2. zwischen Räumen, von denen mindestens ei
ner so genutzt wird, daß eine erhöhte Brand
oder Explosionsgefahr besteht; das gilt nicht 
für Trennwände zwischen Ställen und 
Scheunen,

3. zwischen Wohnungen oder Wohn- und 
Schlafräumen und land- und forstwirtschaft
lichen oder gärtnerischen Betriebsgebäuden 
oder Betriebsräumen; die Trennwand ist bis 
unter die Dachhaut oder zu einer den Wohn- 
teil oder Wohnraum abschließenden feuerbe
ständigen Decke zu führen.

2Öffnungen sind zulässig, wenn sie zur Nutzung 
des Gebäudes erforderlich sind. 3Sie sind mit 
mindestens feuerhemmenden, selbstschließen
den Abschlüssen zu versehen, wenn der Brand
schutz nicht auf andere Weise gewährleistet ist. 
Leitungen dürfen hindurchgeführt werden, 
wenn Vorkehrungen gegen Brand- und Rauch
übertragung getroffen sind.

(2) Im übrigen müssen in Gebäuden mit bis 
zu drei Vollgeschossen Trennwände zwischen 
Wohnungen sowie zwischen Wohnungen und 
fremden Aufenthaltsräumen mindestens die
selbe Feuerwiderstandsdauer wie die tragen
den Wände haben.“

c) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Absätze 
3 und 4.

d) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und wie 
folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „Einfamilienhäu

sern“ ersetzt durch die Worte „Wohngebäu
den mit bis zu zwei Wohnungen“;

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Das gleiche gilt für Trennwände von frem
den Arbeitsräumen, die nicht an Wohnräu- 
me grenzen, wenn wegen der Art der Be
nutzung der Arbeitsräume ein Wärme- oder 
Schallschutz unmöglich oder unnötig ist.“

29. Art. 31 erhält folgende Fassung:
, Art-31 

Brandwände
(1) 'Brandwände müssen feuerbeständig und so 

beschaffen sein, daß sie bei einem Brand ihre 
Standsicherheit nicht verlieren und die Ausbrei

tung von Feuer auf andere Gebäude oder Gebäu
deabschnitte verhindern. "Sie müssen aus nicht
brennbaren Baustoffen bestehen.

(2) Brandwände sind zu errichten
1. als Abschlußwand von Gebäuden, die in einem 

Abstand bis zu 2,5 m gegenüber der Nachbar
grenze errichtet wird, es sei denn, daß ein Ab
stand von mindestens 5 m zu bestehenden oder 
nach den baurechtlichen Vorschriften zulässi
gen künftigen Gebäuden gesichert ist, wenn 
dieses Gesetz oder Vorschriften auf Grund die
ses Gesetzes nichts anderes bestimmen,

2. in aneinandergereihten Gebäuden zwischen 
den Gebäuden, wenn dieses Gesetz oder Vor
schriften auf Grund dieses Gesetzes nichts an
deres bestimmen,

3. innerhalb von Gebäuden in Abständen von 
höchstens 40 m; größere Abstände können ge
stattet werden, wenn die Nutzung des Gebäu
des es erfordert und keine Bedenken wegen des 
Brandschutzes bestehen; bei außergewöhnli
chen Gebäudetiefen können besondere Anfor
derungen gestellt werden,

4. zwischen Wohngebäuden und angebauten 
land- und forstwirtschaftlichen oder gärtneri
schen Betriebsgebäuden sowie zwischen dem 
Wohnteil und dem land- und fortwirtschaftli
chen oder gärtnerischen Betriebsteil eines Ge
bäudes, wenn der umbaute Raum des Betriebs
teils größer als 2000 m3 ist,

5. zur Unterteilung land- und forstwirtschaftli
cher oder gärtnerischer Betriebsgebäude in 
Brandabschnitte von höchstens 10 000 m3 um
bauten Raumes.

(3) 'Statt innerer Brandwände können zur Bil
dung von Brandabschnitten Wände in Verbindung 
mit öffnungslosen Decken gestattet werden, wenn 
die Nutzung des Gebäudes das erfordert. 2Die 
Wände, Decken und ihre Unterstützungen sowie 
die Abschlüsse der Treppenräume müssen feuer
beständig sein und aus nichtbrennbaren Baustof
fen bestehen. 3Die Absätze 5 bis 7 gelten entspre
chend.

(4) Müssen auf einem Grundstück Gebäude oder 
Gebäudeteile, die über Eck Zusammenstößen, 
durch eine Brandwand getrennt werden, so muß 
der Abstand der Brandwand von der inneren Ecke 
mindestens 5 m betragen.

(5) 'Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. 
"Sie können in inneren Brandwänden verlangt 
oder gestattet werden, wenn die Nutzung des Ge
bäudes oder notwendige Rettungsmaßnahmen es 
erfordern. 3Die Öffnungen müssen mit selbst
schließenden feuerbeständigen Abschlüssen ver
sehen, die Wände und Decken anschließender 
Räume aus nichtbrennbaren Baustoffen herge
stellt werden. 4Ausnahmen können gestattet wer
den, wenn der Brandschutz oder notwendige Ret
tungsmaßnahmen auf andere Weise gesichert 
sind.

(6) In Brandwänden können kleine Teilflächen 
aus lichtdurchlässigen, nichtbrennbaren Baustof
fen gestattet werden, wenn diese Einbauten wi
derstandsfähig gegen Feuer sind, der Brandschutz 
gesichert ist und Rettungswege nicht gefährdet 
werden.

(7) 'Leitungen dürfen durch Brandwände hin
durchgeführt werden, wenn Vorkehrungen gegen
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Brand- und Rauchübertragung getroffen sind. 
2Rohrleitungen müssen außerdem aus nicht- 
brennbaren Baustoffen bestehen.“

30. Art. 32 wird aufgehoben.
31. Art. 33 erhält folgende Fassung:

„Art. 33
Decken und Böden

(1) Feuerbeständige Decken sind herzustellen
1. in Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen,
2. über und unter Räumen mit erhöhter Brandge

fahr; das gilt nicht für Decken zwischen Ställen 
und Scheunen,

3. zwischen Wohnungen oder Wohn- und Schlaf
räumen und land- und forstwirtschaftlichen 
oder gärtnerischen Betriebsräumen.

(2) Um übrigen sind Decken in Gebäuden mit bis 
zu zwei Vollgeschossen mindestens feuerhem
mend herzustellen; in land- und forstwirtschaftli
chen oder gärtnerischen Betriebsgebäuden sind 
auch Decken zulässig, die nicht feuerhemmend 
sind. 2Für andere Gebäude können Ausnahmen 
gestattet werden, wenn keine Bedenken wegen 
des Brandschutzes bestehen. 3Decken über Kel
lergeschossen müssen mindestens feuerhemmend 
sein.

(3) 'Decken sind in Wohngebäuden mit mehr als 
drei Vollgeschossen und in Wohngebäuden mit 
drei Vollgeschossen, soweit sie über dem obersten 
Vollgeschoß Aufenthaltsräume haben oder ent
sprechend ausgebaut werden können, feuerbe
ständig herzustellen. 2In anderen Wohngebäuden 
sind Decken mindestens feuerhemmend herzu
stellen. 3In Wohngebäuden mit bis zu zwei Woh
nungen, soweit sie nicht über einem zweiten Voll
geschoß Aufenthaltsräume haben oder entspre
chend ausgebaut werden können, sind auch Dek- 
ken zulässig, die nicht feuerhemmend sind. 4Dek- 
ken von Kellergeschossen müssen in Gebäuden 
nach Satz 1 feuerbeständig, in Gebäuden nach den 
Sätzen 2 und 3 mindestens feuerhemmend sein.

(4) Deckenverkleidungen, Dämmschichten und 
Deckenbeläge aus brennbaren Baustoffen sind 
zulässig, wenn dieses Gesetz oder Vorschriften auf 
Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmen.

(5) 'Decken über und unter Wohnungen und 
Aufenthaltsräumen und Böden nicht unterkeller
ter Aufenthaltsräume müssen wärmedämmend 
sein. 2Deckenbeläge (Fußböden) in Aufenthalts
räumen sollen Schutz gegen Wärmeableitung bie
ten.

(6) 'Decken über und unter Wohnungen, Aufent
haltsräumen und Nebenräumen müssen schall
dämmend sein; ausgenommen sind Decken zwi
schen Räumen derselben Wohnung und Decken 
gegen nichtnutzbare Dachräume. 2Für Decken ge
gen nichtnutzbare Dachräume oder gegen das 
Freie können Schallschutzmaßnahmen verlangt 
werden, wenn Lage und Nutzung der Räume das 
erfordern.

(7) Die Absätze 5 und 6 gelten nicht für Decken 
über und unter fremden Arbeitsräumen, die nicht 
an Wohnräume grenzen, wenn wegen der Art der 
Benutzung der Arbeitsräume ein Wärme- oder 
Schallschutz unmöglich oder unnötig ist.

(8) Öffnungen in begehbaren Decken sind sicher 
abzudecken oder zu umwehren.

(9) 'Öffnungen in Decken, für die eine feuer
hemmende oder feuerbeständige Bauart vorge
schrieben ist, können verlangt oder gestattet wer
den, wenn die Nutzung des Gebäudes oder not
wendige Rettungsmaßnahmen es erfordern. 2Sie 
müssen nach der Bauart der Decken mit feuer
hemmenden oder feuerbeständigen selbstschlie
ßenden Abschlüssen versehen werden; Ausnah
men können gestattet werden, wenn der Brand
schutz oder notwendige Rettungsmaßnahmen auf 
andere Weise gesichert sind. 3Öffnungen für Ein
schubleitern und Leitern in Wohngebäuden mit 
bis zu zwei Wohnungen sind zulässig; für sie gilt 
Satz 2 nicht.

(10) Leitungen dürfen durch Decken, für die eine 
feuerhemmende oder feuerbeständige Bauart vor
geschrieben ist, nur hindurchgeführt werden, 
wenn Vorkehrungen gegen Brand- und Rauch
übertragung getroffen sind.“

32. Art. 34 wird aufgehoben.
33. Art. 35 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Die Dachhaut muß gegen Flugfeuer und 

strahlende Wärme widerstandsfähig sein (har
te Bedachung), soweit dieses Gesetz oder auf 
Grund dieses Gesetzes erlassene Vorschriften 
nichts anderes bestimmen.“

b) An die Stelle des bisherigen Absatzes 2 tritt fol
gende Vorschrift:

„(2) Verkleidungen und Dämmschichten aus 
brennbaren Baustoffen sind zulässig, wenn die
ses Gesetz oder Vorschriften auf Grund dieses 
Gesetzes nichts anderes bestimmen.“

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) An Dächer, die begehbare Räume ab

schließen, und an begehbare Dachflächen kön
nen besondere Anforderungen wegen des 
Brandschutzes gestellt werden.“

d) Die Absätze 4 und 5 werden aufgehoben.
e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 4.
f) Absatz 7 wird aufgehoben.

g) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 5.
h) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 6; in ihm 

wird das Wort „öffentlichen“ ersetzt durch die 
Worte „allgemein zugänglichen“.

i) Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 7.
j) Der bisherige Absatz 11 wird Absatz 8; Satz 2 

wird aufgehoben, die Sätze 3 und 4 werden Sät
ze 2 und 3.

k) Der bisherige Absatz 12 wird Absatz 9 und er
hält folgende Fassung:

„(9) 'Der Dachraum muß zu lüften und vom 
Treppenraum aus zugänglich sein. 2In Wohnge
bäuden mit bis zu zwei Wohnungen ist der Zu
gang auch von anderen Räumen aus zulässig.“

34. Art. 36 erhält folgende Fassung:
„Art. 36 

Vorbauten
'Für Baikone, Erker und andere Vorbauten so

wie für Loggien gelten die Vorschriften für Wände, 
Decken und Dächer sinngemäß. 2Die Verwendung 
brennbarer Baustoffe ist zulässig, wenn keine Be
denken wegen des Brandschutzes bestehen.“
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35. Art. 37 wird wie folgt geändert: 
ä) Absatz 1 wird aufgehoben.
b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 und erhält 

folgende Fassung:
„(1) ‘Jedes nicht zu ebener Erde liegende Ge

schoß und der benutzbare Dachraum eines Ge
bäudes müssen über mindestens eine Treppe 
zugänglich sein (notwendige Treppe); weitere 
Treppen oder ein Sicherheitstreppenraum kön
nen verlangt werden, wenn die Rettung von 
Menschen im Brandfall nicht auf andere Weise 
möglich ist. 2Statt Treppen können Rampen mit 
flacher Neigung gestattet werden. 3Für gewerb
lich genutzte Räume und für Wohnräume im 
selben Gebäude können eigene Treppen ver
langt werden.“

c) Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 2 und wie 
folgt geändert:
aa) In Satz 2 wird das Wort „Einfamilienhäu

sern“ ersetzt durch die Worte „Wohngebäu
den mit bis zu zwei Wohnungen“;

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung:
„Sie sind als Zugang zu einem Geschoß oh
ne Aufenthaltsräume zulässig, wenn sie für 
die Benutzung des Geschosses genügen.“

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) ‘Die Treppen in Gebäuden mit mehr als 

zwei Vollgeschossen müssen in feuerhemmen
der, in Gebäuden mit mehr als fünf Vollge
schossen in feuerbeständiger Bauart herge
stellt sein. 2Das gilt nicht für Wohngebäude mit 
bis zu zwei Wohnungen.“

e) Absatz 5 Satz 3 wird aufgehoben.
f) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „festen“ 
die Worte „und griffsicheren“ eingefügt;

bb) in Satz 2 werden die Worte „gewendelte 
Treppen oder“ gestrichen.

g) Die Absätze 8 und 9 werden aufgehoben.

36. Art. 38 erhält folgende Fassung:
,Art. 38

Treppenräume und Ausgänge
(1) 'Jede notwendige Treppe muß in einem eige

nen, durchgehenden Treppenraum liegen, der ein
schließlich seiner Zugänge und des Ausgangs ins 
Freie so angeordnet und ausgebildet ist, daß er ge
fahrlos als Rettungsweg benutzt werden kann. 
2Treppen ohne eigenen Treppenraum sind in Ge
bäuden mit bis zu zwei Vollgeschossen oder für die 
innere Verbindung von Geschossen derselben 
Wohnung zulässig, wenn die Rettung von Perso
nen aus den an ihnen liegenden Räumen im 
Brandfall noch auf andere Weise gesichert ist.

(2) ‘Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes 
sowie eines Kellergeschosses muß der Treppen
raum mindestens einer notwendigen Treppe oder 
ein Ausgang ins Freie in höchstens 35 m Entfer
nung erreichbar sein. 2Sind mehrere Treppen er
forderlich, so sind sie so zu verteilen, daß Ret
tungswege möglichst kurz sind.

(3) ‘Jeder Treppenraum nach Absatz 1 muß auf 
möglichst kurzem Weg einen sicheren Ausgang

ins Freie haben. 2Der Ausgang muß mindestens so 
breit sein wie die zugehörigen notwendigen Trep
pen und darf nicht eingeengt werden. 3Verschläge 
und Einbauten aus brennbaren Baustoffen sind in 
Treppenräumen und in ihren Ausgängen ins Freie 
unzulässig.

(4) ‘Die Wände von Treppenräumen nach Ab
satz 1 mit ihren Ausgängen ins Freie müssen feu
erbeständig und in Gebäuden mit mehr als zwei 
Vollgeschossen in der Bauart von Brandwänden 
hergestellt sein. 2Für Außenwände von Treppen
räumen, die im Brandfall vom Feuer nicht bean
sprucht werden können, gilt Art. 29 Abs. 3 entspre
chend. Leitungen dürfen durch Treppenraum
wände nur hindurchgeführt werden, wenn Vor
kehrungen gegen Brandübertragung getroffen 
sind. 4In Gebäuden, in denen die tragenden Wände 
nicht feuerbeständig herzustellen sind, ist deren 
Bauart auch für Treppenraumwände zulässig. 
5Art. 28 Abs. 6 und Art. 33 Abs. 4 gelten entspre
chend.

(5) ‘Der obere Abschluß der Treppenräume muß 
den Anforderungen des Brandschutzes genügen, 
die an die Decke über dem obersten Vollgeschoß 
des Gebäudes gestellt werden. 2Der Treppenraum 
kann mit einem Glasdach überdeckt werden.

(6) ‘In Treppenräumen müssen Öffnungen zum 
Kellergeschoß und zu nichtausgebauten Dachräu
men, Werkstätten, Läden, Lagerräumen und ähn
lichen Räumen selbstschließende und mindestens 
feuerhemmende Türen erhalten. 2Alle anderen 
Öffnungen, die nicht ins Freie führen, müssen in 
Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen dich
te und vollwandige Türen erhalten. 3Für kleine Lä
den oder kleine Werkstätten in Wohngebäuden 
können Ausnahmen von Satz 1 gestattet werden.

(7) ‘In Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschos
sen und in innenliegenden Treppenräumen ist an 
der obersten Stelle des Treppenraumes eine 
Rauchabzugsvorrichtung anzubringen. 2Treppen- 
räume müssen lüftbar und beleuchtbar sein. 
3Treppenräume, die an einer Außenwand liegen, 
müssen Fenster erhalten, die geöffnet werden 
können. 4Innenliegende Treppenräume müssen in 
Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen eine 
von der allgemeinen Beleuchtung unabhängige 
Beleuchtung haben.

(8) Der Sicherheitstreppenraum (Art. 37 Abs. 1) 
muß durch die Anordnung von Vorräumen, Gale
rien, Schächten und Lüftungseinrichtungen oder 
auf andere Weise auch bei geöffneten Zugängen 
aus den Geschossen gegen das Eindringen von 
Feuer und Rauch aus den Geschossen gesichert 
sein.

(9) ‘Übereinanderliegende Kellergeschosse 
müssen mindestens zwei getrennte Ausgänge ha
ben. 2Von je zwei Ausgängen jedes Kellergeschos
ses muß mindestens einer unmittelbar oder durch 
einen eigenen, an der Außenwand liegenden Trep
penraum ins Freie führen. 3Auf eigene Treppen
räume für jedes Kellergeschoß kann verzichtet 
werden, wenn keine Bedenken wegen des Brand
schutzes bestehen.

(10) Die vorstehenden Vorschriften gelten nicht 
für Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen und 
für land- und forstwirtschaftliche oder gärtneri
sche Betriebsgebäude.“
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37. Nach Art. 38 wird folgender neue Art. 38a einge
fügt:

„Art. 38a
Allgemein zugängliche Flure

(1) 'Die nutzbare Breite allgemein zugänglicher 
Flure muß für den größten zu erwartenden Ver
kehr ausreichen. 2Flure von mehr als 30 m Länge 
sollen durch nichtabschließbare, selbstschließen
de Türen unterteilt werden. 3Eine Folge von weni
ger als drei Stufen ist unzulässig.

(2) 'Allgemein zugängliche Flure sind in Gebäu
den mit mehr als zwei Vollgeschossen durch min
destens feuerhemmende Bauteile, in Gebäuden 
mit mehr als fünf Vollgeschossen durch feuerbe
ständige Bauteile von anderen Räumen zu tren
nen. Abweichungen davon, insbesondere für Tü
ren und Lichtöffnungen, sind zulässig, wenn keine 
Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen.

(3) Art. 28 Abs. 5, Art. 33 Abs. 4 und Art. 38 Abs. 9 
gelten entsprechend.“

38. Art. 39 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird gestrichen.
b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 und wie 

folgt geändert:
aa) In Satz 3 wird der Punkt durch ein Komma 

ersetzt und folgender Satzteil angefügt:
„ausgenommen Treppenaufzüge für Behin
derte in Wohngebäuden mit bis zu zwei 
Wohnungen.“;

bb) Satz 4 wird aufgehoben.
c) Absatz 3 wird Absatz 2; in seinem Satz 2 werden 

vor dem Wort „sein“ die Worte „und mit Rauch
abzugsvorrichtungen versehen“ eingefügt.

d) Die Absätze 4 und 5 werden Absätze 3 und 4.
e) Absatz 6 wird Absatz 5; in ihm werden die Wor

te „Mühlenaufzüge und Lagerhausaufzüge 
können Ausnahmen gestattet werden“ ersetzt 
durch die Worte „Mühlenaufzüge, Lagerhaus
aufzüge und Behindertenaufzüge können Aus
nahmen von den Absätzen 1 und 2 gestattet 
werden, wenn wegen der Betriebssicherheit 
und des Brandschutzes Bedenken nicht beste
hen.“

f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6 und wie 
folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „vier“ ersetzt durch 

das Wort „fünf“;
bb) in Satz 2 wird das Komma nach dem Wort 

„Rollstühlen“ und das Wort „Krankentra
gen“ gestrichen;

cc) es wird folgender Satz 4 angefügt:
„Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht beim nach
träglichen Ausbau von Dachgeschossen in 
bestehenden Gebäuden.“

g) Absatz 8 wird Absatz 7.
39. Die Überschrift vor Art. 40 erhält folgende Fas

sung:
„4. Fenster, Türen und Kellerlichtschäehte“.

40. Art. 40 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Fenster, Türen, Kellerlichtschächte“.

b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Schutzmaßnahmen zur Sicherung des Ver
kehrs können verlangt werden.“

c) In Absatz 3 wird das Wort „Kreisverwaltungs
behörde“ ersetzt durch das Wort „Bauaufsichts
behörde“.

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ange
fügt:

„(4) Gemeinsame Kellerlichtschächte für 
übereinanderliegende Kellergeschosse sind 
unzulässig, es sei denn, daß Bedenken wegen 
des Brandschutzes nicht bestehen.“

41. In der Überschrift vor Art. 41 werden die Worte 
.Anlagen für die Belichtung und Lüftung“ ersetzt 
durch die Worte „Lüftungs- und Klimaanlagen“.

42. Art. 41 wird aufgehoben.
43. Art. 42 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Worte „daß eine ausrei
chende Sicherheit gegen die Übertragung von 
Feuer und Rauch in andere Geschosse oder 
Brandabschnitte gewährleistet ist“ ersetzt 
durch die Worte „daß Feuer und Rauch nicht in 
andere Geschosse oder Brandabschnitte über
tragen werden können.“

b) Absatz 3 Sätze 3 bis 5 wird neuer Absatz 4; im 
bisherigen Satz 5 wird das Wort „unbegehba
ren“ gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 4 wird aufgehoben. ,
d) Im Absatz 5 wird nach dem Wort „Rauchkami

ne“ der Klammerzusatz „(Art. 46)“ gestrichen.
e) Absatz 6 wird aufgehoben.
f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6 und erhält 

folgende Fassung:
„(6) Für raumlufttechnische Anlagen und 

Warmluftheizungen gelten die Absätze 1 bis 5 
sinngemäß.“

g) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7.
h) Es wird folgender neuer Absatz 8 angefügt:

„(8) Wenn dieses Gesetz oder Vorschriften 
auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes be
stimmen, ist die Verwendung von Dämmstoffen 
und Verkleidungen aus brennbaren Baustoffen 
zulässig.“

44. Die Überschrift vor Art. 43 erhält folgende Fas
sung:
„6. Feuerungs-, Wärme- und Brennstoffversor

gungsanlagen“.
45. An die Stelle der bisherigen Art. 43 bis 47 tritt fol

gende neue Vorschrift:
Art. 43

Feuerungsanlagen, Wärme- und 
Brennstoffversorgungsanlagen

(1) 'Feuerstätten, Verbindungsstücke und Ka
mine (Feuerungsanlagen) sowie Behälter und 
Rohrleitungen für brennbare Gase und Flüssig
keiten müssen betriebssicher und brandsicher 
sein. 2Die Weiterleitung von Schall in fremde Räu
me muß ausreichend gedämmt sein. Verbin
dungsstücke sowie Rauchkamine und Abgaska
mine (Kamine) müssen leicht und sicher zu reini
gen sein. 4Abgaskamine müssen gekennzeichnet 
sein.
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(2) Für die Anlagen zur Verteilung von Wärme 
und zur Warmwasserversorgung gilt Absatz 1 Sät
ze 1 und 2 sinngemäß.

(3) Feuerstätten, ortsfeste Verbrennungsmoto
ren und Verdichter sowie Behälter für brennbare 
Gase und Flüssigkeiten dürfen in Räumen aufge
stellt werden, bei denen nach Lage, Größe, bauli
cher Beschaffenheit und Benutzungsart Gefahren 
nicht entstehen.

(4) Die Verbrennungsgase der Feuerstätten und 
die Abgase von Verbrennungsmotoren sind durch 
Verbindungsstücke oder dichte Leitungen so ins 
Freie zu führen, daß Gefahren oder unzumutbare 
Belästigungen nicht entstehen.

(5) In Wohnungen ohne Einzelfeuerstätten muß 
der Anschluß mindestens einer Feuerstätte an ei
nen Rauchkamin möglich sein, der nicht zugleich 
einer zentralen Heizungsanlage dient; das gilt 
nicht für Hochhäuser.

(6) Brennstoffe sind so zu lagern, daß Gefahren 
oder unzumutbare Belästigungen nicht entste
hen.“

46. Die Art. 48 und 49 werden aufgehoben.
47. Art. 50 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „die“ ersetzt durch 
die Worte „eine ausreichende“.

b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

48. Art. 51 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird aufgehoben.
b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und erhält 

folgende Fassung:
„(2) Aborte mit Wasserspülung dürfen nicht 

an Abortgruben (Art. 55) angeschlossen wer
den.“

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und erhält 
folgende Fassung:

„(3) Fensterlose Aborträume sind nur zuläs
sig, wenn sie eine Wasserspülung haben und ei
ne wirksame Lüftung gewährleistet ist.“

d) Absatz 5 wird aufgehoben.
e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 4; in seinem 

Satz 1 wird das Wort „Waschräumen“ ersetzt 
durch das Wort „Bädern“.

f) Die Absätze 7 und 8 werden aufgehoben.

49. Art. 52 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift werden die Worte „Wasch

räume mit Bad oder Dusche“ ersetzt durch das 
Wort „Bäder“.

b) In Absatz 1 wird das Wort „Bad“ durch das Wort 
„Badewanne“ und das Wort „ist“ durch das Wort 
„sind“ ersetzt und folgender Satz 2 angefügt:
„Fensterlose Räume sind nur zulässig, wenn ei
ne wirksame Lüftung gewährleistet ist.“

c) Absatz 2 wird aufgehoben.
50. Art. 53 wird aufgehoben.
51. Art. 54 Satz 2 wird aufgehoben.
52. Art. 55 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Worte „von anderen bauli
chen Anlagen konstruktiv getrennt sein und“ 
gestrichen.

b) Es wird folgender neue Satz 6 angefügt:
Abweichungen von den Sätzen 2 bis 4 sind zu
lässig, wenn Leben oder Gesundheit von Men
schen oder Tieren nicht gefährdet werden.“

53. Art. 56 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift wird das Wort „Müllabwurf

schächte“ ersetzt durch das Wort Abfall
schächte“.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) 'Abfallschächte, ihre Einfüllöffnungen 

und die zugehörigen Sammelräume sind außer
halb von Aufenthaltsräumen anzulegen. Ab
fallschächte und Sammelräume müssen aus 
feuerbeständigen Bauteilen bestehen. 3Einrich- 
tungen innerhalb des Schachtes und des Sam
melraumes müssen aus nichtbrennbaren Bau
stoffen bestehen.“

c) In Absatz 2 Sätze 1 und 3 wird jeweils das Wort 
„Müllabwurfschächte“ ersetzt durch das Wort 
Abfallschächte“.

d) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte „geraden 
Stranges des Müllabwurfschachtes“ ersetzt 
durch das Wort Abfallschachtes“ und die Wor
te .Teuerbeständig abzudeckende“ gestrichen.

e) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) Das Wort „Müllabwurfschacht“ wird ersetzt 

durch das Wort Abfallschacht“;
bb) nach Satz 1 wird folgender neue Satz 2 ein

gefügt:
„Die Zugänge des Sammelraums sind mit 
selbstschließenden feuerbeständigen Tü
ren zu versehen, soweit sie nicht unmittel
bar ins Freie führen.“;

cc) die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3 
und 4.

54. Art. 57 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Innerhalb von Gebäuden können sie in beson
deren, gut lüftbaren, feuerbeständigen Räumen 
aufgestellt werden.“

b) In Satz 3 werden die Worte „und müssen von 
Gebäuden, die aus brennbaren Stoffen herge
stellt sind, mindestens 3 m entfernt sein“ gestri
chen.

55. Art. 58 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte „können gestat
tet werden“ ersetzt durch die Worte „sind 
zulässig“;

bb) in Satz 3 werden die Worte „können vor 
Fenstern gestattet werden“ ersetzt durch 
die Worte „sind vor Fenstern zulässig“.

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) ‘Aufenthaltsräume, deren Benutzung ei

ne Beleuchtung mit Tageslicht verbietet, sind 
ohne notwendige Fenster zulässig, wenn das 
durch besondere Maßnahmen, wie den Einbau 
von raumlufttechnischen Anlagen und Be
leuchtungsanlagen ausgeglichen wird. 2Für 
Aufenthaltsräume, die nicht dem Wohnen die
nen, ist an Stelle einer Beleuchtung mit Tages
licht und Lüftung nach Absatz 3 eine Ausfüh-
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rung nach Satz 1 zulässig, wenn Bedenken we
gen des Brandschutzes und der Gesundheit 
nicht bestehen.“

56. Art. 59 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „fremden Woh
nungen" ersetzt durch die Worte „anderen 
Wohnungen" und die Worte „anderen Vor
raum" ersetzt durch die Worte „allgemein 
zugänglichen Flur“. In Satz 1 wird ferner 
folgender Halbsatz angefügt:
„; das gilt nicht für Wohngebäude mit nicht 
mehr als zwei Wohnungen.“;

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Nichtabgeschlossene Wohnungen können 
gestattet werden bei Wohnungsteilung oder 
bei der Errichtung von zusätzlichem Wohn- 
raum in bestehenden Wohngebäuden.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.
d) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

„(3) Können Wohnungen durch Fenster nicht 
ausreichend belüftet werden, so können zusätz
liche Lüftungseinrichtungen, insbesondere 
Lüftungsleitungen, verlangt werden.“

e) Absatz 4 wird aufgehoben.
f) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4; in ihm 

wird der bisherige Satz 2 durch folgenden neu
en Satz 2 ersetzt:
„Fensterlose Küchen oder Kochnischen sind 
zulässig, wenn sie selbständig lüftbar sind.“

g) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und wie 
folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „drei“ ersetzt durch 

das Wort „zwei“;
bb) es wird folgender neue Satz 2 angefügt:

„Soweit sie im Kellergeschoß liegen, sollen 
sie durch eine eigene Außentreppe zugäng
lich sein mit der Möglichkeit, Fahrrad und 
Kinderwagen leicht zu schieben.“;

cc) es wird folgender neue Satz 3 angefügt:
„Das gilt nicht für Wohngebäude mit bis zu 
zwei Wohnungen.“

h) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6 und erhält 
folgende Fassung:

„(6) 'In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnun
gen soll entweder die Möglichkeit geschaffen 
werden, daß eine Waschmaschine in den Woh
nungen aufgestellt werden kann oder statt des
sen ein diesem Zweck dienender, gemein
schaftlich nutzbarer Raum vorgesehen wird. 
2Ferner soll ein ausreichender Trockenraum 
eingerichtet werden, soweit keine gleichwerti
gen Einrichtungen vorhanden sind.“

57. Art. 60 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

,Aufenthaltsräume und Wohnungen im Keller
geschoß“. o .J.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung '
„(1) 'Wohnungen und Aufenthaltsräume sind 

in Kellergeschossen zulässig, wenn die natürli

che oder festgesetzte Geländeoberfläche, die 
sich an die Außenwände mit notwendigen Fen
stern anschließt, in einer ausreichenden Ent
fernung nicht mehr als 70 cm über dem Fußbo
den liegt. 2Ein Lichteinfallwinkel von höchstens 
45 Grad zur Waagrechten ist einzuhalten.“

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „Sport- und 

Spielräume, Bastei- und Werkräume“ ge
strichen;

bb) in Satz 2 wird das Wort „Einfamilienhäu
sern“ ersetzt durch die Worte „Wohngebäu
den mit bis zu zwei Wohnungen“;

cc) in Satz 3 wird das Wort „Kreisverwaltungs
behörde“ ersetzt durch das Wort „Bauauf
sichtsbehörde“.

d) Absatz 3 wird aufgehoben.
58. Art. 61 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird aufgehoben.
b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 und erhält 

folgende Fassung:
„(1) Werden Aufenthaltsräume oder Wohnun

gen im Dachraum eingebaut, so müssen
1. die Aufenthaltsräume die erforderliche Min

desthöhe über mindestens die Hälfte ihrer 
Grundfläche haben; Raumteile mit einer 
lichten Höhe unter 1,5 m bleiben dabei außer 
Betracht,

2. die Räume unmittelbar über dem obersten 
Geschoß angeordnet sein, das unterhalb des 
Dachraumes liegt, sofern nicht Wände und 
Decken sowie Dachschrägen in den darun
terliegenden Geschossen feuerbeständig 
sind,

3. in Gebäuden mit zwei und mehr Vollgeschos
sen unterhalb des Dachraumes die Wände, 
Decken und Dachschrägen der Aufenthalts
räume und dazugehörigen Nebenräume so
wie die Abtrennung gegen den nicht ausge
bauten Dachraum abweichend von den An
forderungen der Art. 28 und 33 mindestens 
feuerhemmend sein,

4. die Räume einen zweiten gesicherten Ret
tungsweg haben oder mit Feuerwehrleitern 
sicher zu erreichen sein.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2; in ihm 
werden die Worte „Ein- und Zweifamilienhäu
sern“ ersetzt durch die Worte „Wohngebäude 
mit bis zu zwei Wohnungen“.

59. Art. 62 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) 'Bei Änderungen baulicher Anlagen oder 
ihrer Benutzung sind Stellplätze in solcher Zahl 
und Größe herzustellen, daß die Stellplätze die 
durch die Änderung zusätzlich zu erwartenden 
Kraftfahrzeuge aufnehmen können. 2Das gilt 
nicht, wenn sonst die Schaffung oder Erneue
rung von Wohnraum auch unter Berücksichti
gung der Möglichkeit einer Ablösung nach 
Art. 63 erheblich erschwert oder verhindert 
würde.“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Die Herstellung von Garagen an Stelle 

von Stellplätzen oder von Stellplätzen an Stelle
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von Garagen kann verlangt werden, wenn die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder die in 
Absatz 8 genannten Erfordernisse das gebie
ten.“

c) Absatz 5 Satz 2 wird durch folgenden neuen 
Satz 2 ersetzt:
„Bei Modernisierungsvorhaben soll von der An
wendung des Satzes 1 abgesehen werden, wenn 
sonst die Modernisierung erheblich erschwert 
würde.“

60. Art. 63 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Worte „in angemessener 

Höhe übernimmt, wenn die Gemeinde diese 
Stellplätze oder Garagen an Stelle des Bau
herrn oder der Allgemeinheit zugängliche 
Stellplätze oder Garagen an geeigneter Stelle 
herstellt oder hersteilen läßt“ durch die Worte 
„in angemessener Höhe übernimmt; die Ge
meinde hat die Ablösungsbeträge für die Her
stellung von Garagen oder Stellplätzen an ge
eigneter Stelle oder für den Unterhalt beste
hender Garagen oder Stellplätze zu verwenden“ 
ersetzt.

b) In Satz 2 werdet^ nach dem Wort „Bebauungs
planes“ die Worte „oder den örtlichen Bauvor
schriften" eingefügt.

61. Art. 64 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 5 Satz 4 erhält folgende Fassung:

.Abweichend von diesen Vorschriften sowie 
von den Vorschriften des Art 55 Abs. 5 Sätze 2 
bis 4 sind Ställe mit Spaltenböden und ähnli
chen Anlagen zulässig, wenn Leben oder Ge
sundheit von Menschen oder Tieren nicht ge
fährdet werden.“

b) Absatz 7 wird aufgehoben.
62. Art. 65 wird aufgehoben.
63. Art. 66 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „durch Anord

nungen für den Einzelfall“ gestrichen;
bb) in Satz 2 Nr. 4 wird nach „Brandschutz“ 

„Wärmeschutz,“ eingefügt;
cc) in Satz 2 wird nach der Nummer 4 folgende 

Nummer 4a eingefügt:
„4a. Brandschutzeinrichtungen und -Vor

kehrungen,“.
b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Anordnungen nach Absatz 1 kommen 
insbesondere in Betracht für

1. Hochhäuser,
2. Warenhäuser und sonstige Geschäftshäu

ser,
3. Versammlungsstätten,
4. Krankenanstalten, Alten- und Altenpflege

heime, Entbindungsheime und Säuglings
heime,

5. Schulen,
6. bauliche Anlagen und Räume von großer 

Ausdehnung oder mit erhöhter Brandge
fahr, Explosionsgefahr oder Verkehrsge
fahr,

7. bauliche Anlagen und Räume, die für ge
werbliche Betriebe bestimmt sind,

8. bauliche Anlagen und Räume, deren Nut
zung mit einem starken Abgang unreiner 
Stoffe verbunden ist,

9. fliegende Bauten.
10. Campingplätze und Wochenendplätze.“

c) Die Absätze 4 bis 6 werden aufgehoben.
64. Nach Art. 66 wird folgender Art. 66a eingefügt:

„Art- 66a
Bauliche Maßnahmen 

für besondere Personengruppen
(1) 'Folgende bauliche Anlagen und andere An

lagen müssen einschließlich der zugehörigen 
Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge in den 
für den allgemeinen Besucherverkehr dienenden 
Teilen so hergestellt werden, daß Behinderte, alte 
Menschen und Personen mit Kleinkindern sie 
zweckentsprechend benutzen oder aufsuchen 
können:
1. Warenhäuser,
2. Versammlungsstätten einschließlich der für 

den Gottesdienst bestimmten Anlagen,

3. öffentlich zugängliche Büro- und Verwaltungs
gebäude, Gerichte,

4. Schalter- und Abfertigungsräume der Ver
kehrs- und Versorgungseinrichtungen und der 
Kreditinstitute, ferner Bahnsteige und Flug
steige,

5. Schulen, öffentliche Bibliotheken, Messe- und 
Ausstellungsbauten,

6. Krankenanstalten,
7. Sportstätten, Schwimmbäder, Spielplätze und 

ähnliche Anlagen,
8. öffentlich zugängliche Großgaragen,
9. öffentliche Bedürfnisanstalten.
2Das gilt auch für andere bauliche Anlagen, wenn 
ihre Zweckbestimmung es erfordert.

(2) Für bauliche Anlagen und andere Anlagen 
und Einrichtungen, die überwiegend oder aus
schließlich von Behinderten, alten Menschen und 
Personen mit Kleinkindern genutzt werden, wie
1. Tagesstätten, Werkstätten und Heime für Be

hinderte,
2. Altenheime, Altenwohnheime und Altenpflege

heime,
3. Tageseinrichtungen für Kinder,
gilt Absatz 1 nicht nur für die dem allgemeinen 
Besucherverkehr dienenden Teile, sondern für al
le Teile, die von diesem Personenkreis genutzt 
werden.

(3) Bei bereits bestehenden baulichen Anlagen 
im Sinne der Absätze 1 und 2 soll die Bauauf
sichtsbehörde verlangen, daß ein gleichwertiger 
Zustand hergestellt wird, wenn das technisch 
möglich und dem Eigentümer wirtschaftlich zu
mutbar ist.

(4) Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2 kön
nen gestattet werden, soweit die Anforderungen 
nur mit einem unverhältnismäßigen Mehrauf
wand erfüllt werden können.“
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65. Art. 67 wird aufgehoben.
66. Art. 68 wird aufgehoben.
67. Art. 69 wird wie folgt geändert:

a) in Absatz 1 Satz 6 wird das Wort „Kreisverwal
tungsbehörde“ ersetzt durch das Wort „Bauauf
sichtsbehörde“.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Kreisverwal
tungsbehörde“ ersetzt durch das Wort „Bauauf
sichtsbehörde“.

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „Kreisverwaltungs

behörde“ ersetzt durch das Wort „Bauauf
sichtsbehörde“:

bb) nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:
„Art. 18 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und Abs. 2 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgeset
zes findet Anwendung.“

68. In Art. 70 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Kreisver
waltungsbehörde“ ersetzt durch das Wort „Bau
aufsichtsbehörde“.

69. In der Überschrift des Abschnittes XI werden die 
Worte „und Grundstücksteilungen“ angefügt.

70. Nach Art. 71 wird folgender neue Art. 71a einge
fügt:

„Art. 71a
(1) 'Die Teilung eines Grundstücks, das mit ei

nem Gebäude bebaut oder auf dem eine solche Be
bauung genehmigt ist, bedarf zu ihrer Wirksam
keit der Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde. 
2§ 19 Abs. 2, Abs. 3 Sätze 3 bis 6 und Abs. 4 und 5 
des Bundesbaugesetzes gelten entsprechend. 3Die 
Genehmigung darf nur versagt werden, wenn 
durch die Teilung des Grundstücks Verhältnisse 
geschaffen werden, die Vorschriften dieses Geset
zes oder auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschriften zuwiderlaufen.

(2) 'Die Teilung darf in das Liegenschaftskata
ster und das Grundbuch erst übernommen wer
den, wenn der Genehmigungsbescheid vorgelegt 
ist. 2Im übrigen gilt § 23 des Bundesbaugesetzes 
entsprechend.

(3) Werden durch rechtsgeschäftliche Verände
rungen der Grenzen oder durch Teilung bebauter 
Grundstücke Verhältnisse geschaffen, die den 
Vorschriften dieses Gesetzes oder Vorschriften 
auf Grund dieses Gesetzes zuwiderlaufen, so kann 
die Bauaufsichtsbehörde zur Abwendung erhebli
cher Gefahren oder Nachteile verlangen, daß ein 
baurechtmäßiger Zustand der Gebäude oder Ge
bäudeteile hergestellt wird.“

71. Art. 73 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 'Bauherr ist, wer auf seine Verantwor
tung eine bauliche Anlage vorbereitet oder aus
führt oder vorbereiten oder ausführen läßt. 
2Der Bauherr hat zur Vorbereitung und Aus
führung eines genehmigungspflichtigen Vorha
bens geeignete Entwurfsverfasser (Art. 74) und 
geeignete Unternehmer (Art. 75) zu bestellen. 
3Ihm obliegen auch die nach den öffentlich- 
rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anträ
ge, Vorlagen und Anzeigen an die Bauauf
sichtsbehörde; er kann diese Aufgaben dem 
Entwurfsverfasser übertragen.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 2 
eingefügt:

„(2) Die Verpflichtung des Absatzes 1 Satz 2 
gilt entsprechend für genehmigungsfreie Vor
haben, soweit Schwierigkeit und Umfang des 
Vorhabens es erfordern.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3; in seinem 
Satz 2 werden die Worte „und 76“ gestrichen.

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4; in ihm 
werden das Wort „Kreisverwaltungsbehörde“ 
ersetzt durch das Wort „Bauaufsichtsbehörde“, 
die Worte „und ein verantwortlicher Bauleiter“ 
gestrichen und das Wort „werden“ ersetzt durch 
das Wort „wird“.

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5; in seinen 
Sätzen 1 und 2 wird jeweils das Wort „Kreisver
waltungsbehörde“ ersetzt durch das Wort „Bau
aufsichtsbehörde“.

f) Der bisherige Absatz 5 wird aufgehoben.
g) Es wird folgender neue Absatz 6 eingefügt:

„(6) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlan
gen, daß ihr die Unternehmer für bestimmte 
Arbeiten benannt werden.“

h) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und erhält 
folgende Fassung:

„(7) Wechselt der Bauherr, so haben der alte 
und der neue Bauherr das der Bauaufsichtsbe
hörde unverzüglich mitzuteilen.“

i) Der bisherige Absatz 7 wird aufgehoben.
72. Art. 74 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) 'Der Entwurfsverfasser muß nach Sach

kunde und Erfahrung zur Vorbereitung des je
weiligen Bauvorhabens geeignet sein. 2Er ist 
für die Vollständigkeit und Brauchbarkeit sei
nes Entwurfs verantwortlich. 3Der Entwurfs
verfasser hat dafür zu sorgen, daß die für die 
Ausführung notwendigen Einzelzeichnungen, 
Einzelberechnungen und Anweisungen gelie
fert werden und den genehmigten Bauvorlagen, 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und 
den anerkannten Regeln der Baukunst und 
Technik entsprechen.“

b) Absatz 3 wird aufgehoben.
73. Art. 75 erhält folgende Fassung:

„Art. 75 
Unternehmer

(1) 'Die Unternehmer sind dafür verantwortlich, 
daß die von ihnen übernommenen Arbeiten nach 
den genehmigten Bauvorlagen und den diesen 
entsprechenden Einzelzeichnungen, Einzelbe
rechnungen und Anweisungen des Entwurfsver
fassers gemäß den öffentlich-rechtlichen Vor
schriften und den anerkannten Regeln der Bau
kunst und Technik ordnungsgemäß ausgeführt 
werden. 2Sie sind ferner verantwortlich für die 
ordnungsgemäße Einrichtung und den sicheren 
Betrieb der Baustelle, insbesondere für die Taug
lichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Gerä
te und der anderen Baustelleneinrichtungen und 
die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen. 
3Die erforderlichen Nachweise über die Brauch
barkeit der verwendeten Baustoffe und Bauteile 
sind auf der Baustelle bereitzuhalten. 4Unbescha-
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det des Art. 91 dürfen die Unternehmer Arbeiten 
nicht ausführen oder ausführen lassen, bevor 
nicht die dafür notwendigen Unterlagen und An
weisungen an der Baustelle vorliegen.

(2) 'Hat ein Unternehmer für einzelne Arbeiten 
nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung, 
so hat er den Bauherrn zu veranlassen, einen an
deren geeigneten Unternehmer heranzuziehen. 
2Dieser ist für seine Arbeiten verantwortlich.

(3) Die Unternehmer haben ihre Arbeiten auf
einander abzustimmen und sie ohne gegenseitige 
Gefährdung und ohne Gefährdung Dritter durch
zuführen.

(4) Für Bauarbeiten, bei denen die Sicherheit 
der baulichen Anlagen in außergewöhnlichem 
Maße von der besonderen Sachkenntnis und Er
fahrung des Unternehmers oder von der Ausstat
tung mit besonderen Einrichtungen abhängt, ha
ben die Unternehmer auf Verlangen der Bauauf
sichtsbehörde nachzuweisen, daß sie für diese 
Bauarbeiten geeignet sind und über die erforderli
chen Einrichtungen verfügen.“

74. Art. 76 wird gestrichen.

75. In Art. 77 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „Fach
richtung Hochbau oder Wohnungs- und Städte
bau“ ersetzt durch die Worte „Fachgebiete Hoch
bau oder Städtebau“.

76. Art. 78 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

.Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbe
hörden“.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) 'Die Bauaufsichtsbehörden haben die 

Aufgabe, bei der Errichtung, der Änderung, 
dem Abbruch, der Nutzungsänderung und der 
Unterhaltung baulicher Anlagen darüber zu 
wachen, daß die öffentlich-rechtlichen Vor
schriften und die auf Grund dieser Vorschriften 
erlassenen Anordnungen eingehalten werden. 
2Sie können in Wahrnehmung dieser Aufgaben 
die erforderlichen Maßnahmen treffen.“

c) In Absatz 3 wird das Wort „Kreisverwaltungs
behörden“ durch das Wort „Bauaufsichtsbehör
den“ ersetzt.

d) An die Stelle des bisherigen Absatzes 4 tritt fol
gende Vorschrift:

„(4) Die Bauaufsichtsbehörden können zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben und Befugnisse 
Sachverständige und sachverständige Stellen 
heranziehen.“

e) Der bisherige Absatz 5 wird aufgehoben; es 
werden folgende neue Absätze 5 bis 7 angefügt:

„(5) Bei bestehenden baulichen Anlagen kön
nen Anforderungen gestellt werden, wenn das 
zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Le
ben und Gesundheit oder zum Schutz des Stra
ßen-, Orts- oder Landschaftsbilds vor Verun
staltungen notwendig ist.

(6) Werden bestehende bauliche Anlagen we
sentlich geändert, so kann angeordnet werden, 
daß auch die von der Änderung nicht berührten 
Teile dieser baulichen Anlagen mit diesem Ge
setz oder den auf Grund dieses Gesetzes erlas
senen Vorschriften in Einklang gebracht wer

den, wenn das aus Gründen des Art. 3 Abs. 1 
Satz 1 erforderlich und dem Bauherrn wirt
schaftlich zumutbar ist und diese Teile mit den 
Teilen, die geändert werden sollen, in einem 
konstruktiven Zusammenhang stehen oder mit 
ihnen unmittelbar verbunden sind.

(7) Bei Modernisierungsvorhaben soll von der 
Anwendung des Absatzes 6 abgesehen werden, 
wenn sonst die Modernisierung erheblich er
schwert würde.“

77. Art. 79 wird aufgehoben.
78. Art. 80 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Sachlich zuständig ist die untere Bauauf
sichtsbehörde, soweit nichts anderes bestimmt 
ist.“

b) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 werden aufgeho
ben.

79. Art. 81 wird aufgehoben.

80. Art. 83 erhält folgende Fassung:

,Art. 83
Ausnahmen von der Genehmigungspflicht 

für Errichtung und Änderung
(1) Keiner Genehmigung bedürfen die Errich

tung oder Änderung von
1. Gebäuden ohne Aufenthaltsräume, ohne Abor

te oder Feuerungsanlagen mit einem umbau
ten Raum bis zu 50 m3, die nicht im Außenbe
reich liegen, mit Ausnahme von Garagen und 
Verkaufs- und Ausstellungsständen,

2. freistehenden landwirtschaftlichen, forstwirt
schaftlichen oder erwerbsgärtnerischen Be
triebsgebäuden ohne Feuerstätten, die nur ein
geschossig und nicht unterkellert sind, höch
stens 70 m2 Grundfläche und höchstens 120 m2 
überdachte Fläche haben und nur zur Unter
bringung von Sachen oder zum vorübergehen
den Schutz von Tieren bestimmt sind,

3. Gewächshäusern für den Erwerbsgartenbau 
mit einer Firsthöhe bis zu 4 m,

4. haustechnischen Anlagen,
5. Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis 

zu 50 kW,
6. ortsfesten Behältern

a) für Flüssiggas mit einem Rauminhalt bis zu 
5 m3,

b) für brennbare oder wassergefährdende 
Flüssigkeiten mit einem Rauminhalt bis zu 
10 m3 und

c) sonstiger Art mit einem Rauminhalt bis zu 
50 m3,

7. Gülle- oder Jauchebehältern oder -gruben mit 
einem Rauminhalt bis zu 50 m3 und einer Höhe 
zu bis 3 m,

8. Gärfutterbehältern mit einer Höhe bis zu 6 m 
und Schnitzelgruben,

9. Dungstätten, Fahrsilos und ähnlichen Anlagen 
mit einer Höhe bis zu 2,5 m,

10. nichttragenden oder nichtaussteifenden Bau
teilen in baulichen Anlagen,
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11. einzelnen Aufenthaltsräumen im Dachgeschoß 
von Wohngebäuden, wenn die Dachkonstruk
tion und die äußere Gestalt des Gebäudes nicht 
verändert wird,

12. Regalen mit einer Höhe bis zu 12 m,
13. Baustelleneinrichtungen,
14. Mauern und Einfriedungen, ausgenommen im 

Außenbereich,
a) soweit sie den Festsetzungen eines Bebau

ungsplans oder einer örtlichen Bauvor
schrift über Einfriedungen entsprechen,

b) außerhalb des Geltungsbereiches solcher 
Vorschriften mit einer Höhe bis zu 1,5 m,

soweit sie nicht Baudenkmäler einschließlich 
Ensembles oder bauliche Anlagen in der Nähe 
von Baudenkmälern im Sinne des Art. 1 des 
Denkmalschutzgesetzes sind,

15. offenen, sockellosen Einfriedungen im Außen
bereich, soweit sie der Hoffläche eines land
wirtschaftlichen Haupt-, Neben- oder Zuer
werbsbetriebes, der Weidewirtschaft ein
schließlich der Damwildhaltung für Zwecke 
der Landwirtschaft, dem Erwerbsgartenbau 
oder dem Schutz von Forstkulturen und Wild
gehegen zu Jagdzwecken sowie der berufsmä
ßigen Binnenfischerei beschränkt auf Forel
lenzuchten, Laichteiche, Winterungen und 
Hälterungen dienen,

16. Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis 
zu 100 m3, ausgenommen im Außenbereich,

17. Lager- und Abstellplätzen für die Landwirt
schaft, Forstwirtschaft und Erwerbsgärtnerei 
sowie von nicht überdachten Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge und sonstigen Lager- und Ab
stellplätzen bis zu 300 m2 Fläche,

18. Antennen einschließlich der Masten bis zu ei
ner Höhe von 10 m und Blitzschutzanlagen,

19. Bohrbrunnen,
20. Denkmälern und sonstigen Kunstwerken, mit 

einer Höhe bis zu 3 m, Zierbrunnen, Grabkreu
zen und Grabsteinen auf Friedhöfen und von 
Feldkreuzen,

21. Masten und Unterstützungen für Fernsprech
leitungen, für Leitungen zur Versorgung mit 
Elektrizität, für Sirenen und für Fahnen sowie 
von Masten, die aus Gründen des Brauchtums 
errichtet werden,

22. Signalhochbauten für die Landesvermessung,
23. Anlauftürmen und Schanzentischen von 

Sprungschanzen sowie von Sprungtürmen mit 
einer Höhe bis zu 10 m,

24. privaten Verkehrsanlagen einschließlich Brük- 
ken und Durchlässen mit einer lichten Weite 
bis zu 5 m und Untertunnelungen mit einem 
Durchmesser bis zu 3 m,

25. Fahrgastunterständen, die dem öffentlichen 
Personenverkehr oder der Schülerbeförderung 
dienen, mit einer Grundfläche bis zu 20 m2 und 
einer Höhe bis zu 2,5 m,

26. unbedeutenden baulichen Anlagen oder Teilen 
von baulichen Anlagen, soweit sie nicht in den 
Nummern 1 bis 25 bereits aufgeführt sind, wie 
Terrassen, Maschinenfundamenten, Straßen
fahrzeugwaagen, zu Straßenfesten und ähnli
chen Veranstaltungen kurzfristig errichteten

baulichen Anlagen, die keine fliegenden Bau
ten sind, Geräten auf Spiel- und Sportplätzen, 
nicht überdachten Pergolen, Jägerständen, 
Wildfütterungen, Bienenfreiständen bis zu ei
nem Rauminhalt von 5 m3, Taubenhäusern, 
Hofeinfahrten oder Teppichstangen.

(2) Keiner Genehmigung bedürfen
1. Aufschüttungen oder Abgrabungen einschließ

lich der Anlagen zur Gewinnung von Steinen, 
Erden und anderen Bodenschätzen mit einer 
Grundfläche bis zu 300 m2 und mit einer Höhe 
oder Tiefe bis zu 2 m,

2. das Aufstellen von Wohnwagen auf dafür ge
nehmigten Campingplätzen,

3. die Errichtung von Zeltlagern, die nach ihrem 
erkennbaren Zweck gelegentlich und nur für 
kurze Zeit, höchstens für zwei Monate, errich
tet werden,

4. die Erneuerung und Modernisierung von Feu
erstätten mit einer Nennwärmeleistung von 
mehr als 50 kW ohne wesentliche Erhöhung 
der Leistung,

5. die Änderung von Kaminen,
6. die Auswechslung von Zapfsäulen und Tank

automaten von Tankstellen.
(3) deiner Genehmigung bedürfen ferner

1. Änderungen der äußeren Gestaltung genehmi
gungsbedürftiger baulicher Anlagen durch
a) die Änderung von Fenstern oder Türen und 

den dafür bestimmten Öffnungen in vor
handenen Gebäuden, soweit diese dem 
Wohnen dienen,

b) die Errichtung und Änderung von Fenstern, 
die in der Dachfläche liegen,

c) Verkleidungen und Verblendungen,
2. die Errichtung und Änderung von Sonnenkol

lektoren in der Dachfläche, in der Fassade oder 
auf Flachdächern,

3. die Änderung tragender oder aussteifender 
Bauteile innerhalb von Wohngebäuden.

2Dies gilt nicht in Gebieten, in denen örtliche Bau
vorschriften über die Gestaltung nach Art. 107 be
stehen, ferner nicht für Baudenkmäler einschließ
lich Ensembles und für bauliche Anlagen in der 
Nähe von Baudenkmälern im Sinne des Art. 1 des 
Denkmalschutzgesetzes.

(4) Keiner Genehmigung bedarf die Nutzungs
änderung von

1. Gebäuden und Räumen, die nicht im Außenbe
reich liegen, wenn für die neue Nutzung keine 
anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen 
als für die bisherige Nutzung gelten,

2. baulichen und sonstigen Anlagen und Einrich
tungen, deren Errichtung und Änderung bei 
geänderter Nutzung nach den Absätzen 1 bis 3 
genehmigungsfrei wäre.

(5) Keiner Baugenehmigung bedürfen Instand- 
setzungs- und Unterhaltungsarbeiten an oder in 
baulichen Anlagen oder Einrichtungen.

(6) Die Genehmigungsfreiheit entbindet nicht 
von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anfor
derungen, die durch öffentlich-rechtliche Vor
schriften an die bauliche Anlage gestellt werden.“
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81. Art. 84 erhält folgende Fassung:
„Art. 84

Ausnahmen von der Genehmigungspflicht 
für Abbruch und Beseitigung

'Keiner Genehmigung bedürfen der Abbruch
oder die Beseitigung von

1. Gebäuden mit einem umbauten Raum bis zu 
300 m3,

2. landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen 
oder erwerbsgärtnerischen Betriebsgebäuden 
mit einer Grundfläche bis zu 150m2,

3. Gewächshäusern,
4. Feuerstätten,
5. ortsfesten Behältern,
6. Dungstätten, Fahrsilos, Schnitzelgruben und 

ähnlichen Anlagen,
7. luftgetragenen Überdachungen,
8. Regalen,
9. Mauern und Einfriedungen,

10. Schwimmbecken,
11. Stellplätzen für Kraftfahrzeuge, von Lager

und Abstellplätzen, Zeltlagerplätzen, Cam
pingplätzen und Lagerplätzen für Wohnwagen,

12. Masten, Unterstützungen und Antennen,
13. Wasserversorgungsanlagen und Brunnen,
14. Sprungschanzen und Sprungtürmen,
15. Landungsstegen,
16. Fahrgastunterständen,
17. baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen 

Anlagen, deren Errichtung und Änderung ge
nehmigungsfrei ist.

2Das gilt nicht für Baudenkmäler einschließlich
Ensembles im Sinne des Art. 1 des Denkmal
schutzgesetzes. 3Art. 83 Abs. 5 gilt entsprechend.“

82. Art. 85 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird der Satz 2 aufgehoben.
b) Absatz 2 Nrn. 2 und 3 werden aufgehoben; die 

bisherige Nummer 4 wird Nummer 2.
c) In Absatz 4 wird das Wort „Kreisverwaltungs

behörde“ ersetzt durch das Wort „Bauaufsichts
behörde“.

d) Absatz 5 wird aufgehoben; der bisherige Absatz 
6 wird Absatz 5 und erhält folgende Fassung:

„(5) Art. 78 Abs. 4 und Art. 86 bis 101 gelten 
entsprechend.“

83. Art. 86 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Kreisverwal

tungsbehörde“ ersetzt durch das Wort „Bauauf
sichtsbehörde“ und es wird folgender neuer 
Satz 3 angefügt:
„Die Uemeinden können die Ergänzung oder 
Berichtigung unvollständiger Bauanträge ver
langen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden die Worte „Die Kreisver

waltungsbehörde kann gestatten" ersetzt 
durch die Worte „Es kann gestattet wer
den“;

bb) Satz 3 wird aufgehoben.
c) Absatz 4 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Ist der Bauherr nicht Grundstückseigentümer 
oder Erbbauberechtigter, so kann der Nachweis 
verlangt werden, daß der Grundstückseigentü
mer oder Erbbauberechtigte dem Bauvorhaben 
zustimmt.“

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange
fügt:

„(5) 'Treten bei einem Vorhaben mehrere 
Personen als Bauherren auf, so kann die Bau
aufsichtsbehörde verlangen, daß ihr gegenüber 
ein Vertreter bestellt wird, der die dem Bau
herrn nach den öffentlich-rechtlichen Vor
schriften obliegenden Verpflichtungen zu erfül
len hat. 2Art. 18 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und Abs. 2 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgeset
zes findet Anwendung.“

84. Art. 86a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden die Worte „Ein- und 
Zweifamilienhäuser“ ersetzt durch „Wohn
gebäude mit bis zu zwei Wohnungen";

bb) in Nummer 2 wird der Klammerzusatz 
„(Art. 6 Abs. 2 Sätze 2 und 3)“ gestrichen;

cc) in Nummer 5 wird in der Klammer „und 68“ 
gestrichen.

b) Nach Absatz 4 wird folgender neue Absatz 5 
eingefügt:

„(5) 'Wer die Voraussetzungen der Absätze 2 
bis 4 nicht erfüllt, ist bauvorlageberechtigt, 
wenn er in Ausübung seiner hauptberuflichen 
Tätigkeit in der Zeit vom 1. Oktober 1971 bis 
einschließlich 30. September 1974 als Entwurfs
verfasser Bauvorlagen gefertigt hat oder unter 
seiner Verantwortung hat fertigen lassen, im 
Sinne des Art. 86 Abs. 4 Satz 1 unterschrieben 
und bei der zuständigen Behörde im Freistaat 
Bayern eingereicht und diese Voraussetzung 
innerhalb der Ausschlußfrist von einem Jahr ab 
1. Juli 1978 der zuständigen Behörde gegenüber 
nachgewiesen hat. 2Diese erteilt ihm über das 
Ergebnis dieser Prüfung eine Bescheinigung. 
3Zuständige Behörde ist die Regierung, in de
ren Bezirk der Antragsteller seinen Wohnsitz 
oder seine Betriebsniederlassung hat.“

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6; in seinem 
Satz 1 wird „oder 3“ ersetzt durch „bis 5“.

85. Art. 87 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 'Alle am Baugenehmigungsverfahren be
teiligten Behörden haben den Antrag ohne ver
meidbare Verzögerung zu behandeln. 2Zum 
Bauantrag sollen die Behörden und Stellen ge
hört werden, die Träger öffentlicher Belange 
sind und deren Aufgabenbereich berührt wird. 
3Diese sollen innerhalb einer von der Bauauf
sichtsbehörde gesetzten angemessenen Frist
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Stellung nehmen; äußern sie sich nicht fristge
mäß, so kann die Bauaufsichtsbehörde davon 
ausgehen, daß die von diesen Behörden und 
Stellen wahrzunehmenden öffentlichen Belan
ge durch den Bauantrag nicht berührt werden.“

b) In Absatz 2 wird das Wort „Kreisverwaltungs
behörde“ ersetzt durch das Wort „Bauaufsichts
behörde".

c) Die Absätze 3 und 4 werden aufgehoben.

86. Art. 88 erhält folgende Fassung:
„Art. 88

Abweichungen, Ausnahmen und 
Befreiungen

(1) Abweichungen von technischen Bauvor
schriften und allgemein anerkannten Regeln der 
Baukunst und Technik sind zulässig, wenn eine 
gleichwertige technische Lösung nachgewiesen 
wird.

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann Ausnahmen 
von den Vorschriften dieses Gesetzes, die als Soll
vorschriften aufgestellt sind oder in denen Aus
nahmen vorgesehen sind, gewähren, wenn sie mit 
den öffentlichen Belangen vereinbar sind und die 
für die Ausnahmen festgelegten Voraussetzungen 
vorliegen.

(3) Weiter können Ausnahmen von baurechtli
chen Vorschriften zugelassen werden
1. zur Erhaltung und weiteren Nutzung von Bau

denkmälern, wenn nicht erhebliche Gefahren 
für Leben und Gesundheit zu befürchten sind,

2. bei Modernisierungsvorhaben und bei Vorha
ben zur Schaffung von zusätzlichem Wohn- 
raum durch Ausbau, wenn dies im öffentlichen 
Interesse liegt und die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung, insbesondere der Brandschutz, 
nicht gefährdet werden.

(4) 'Weiter können Ausnahmen von den Art. 26 
bis 64 gestattet werden, wenn keine Gründe nach 
Art. 3 Abs. 1 und 2 entgegenstehen
1. bei baulichen Anlagen, die nach ihrer Ausfüh

rung für eine dauernde Nutzung nicht geeignet 
sind oder die für eine begrenzte Zeit aufgestellt 
werden sollen (Behelfsbauten); diese Bauten 
dürfen nur widerruflich oder befristet geneh
migt werden,

2. bei kleinen, Nebenzwecken dienenden Gebäu
den ohne Feuerstätten und bei freistehenden 
anderen Gebäuden, die nicht für einen Aufent
halt oder nur für einen vorübergehenden Auf
enthalt bestimmt sind, wie Lauben, Unterstell
hütten, Trafostationen.

2Gebäude nach den Nummern 1 und 2, die über
wiegend aus brennbaren Baustoffen bestehen, 
dürfen nur mit einem Vollgeschoß ohne ausgebau
tem Dachraum hergestellt werden. 3Ein ausrei
chender Brandschutz muß gewährleistet sein.

(5) Von zwingenden baurechtlichen Vorschrif
ten kann die Bauaufsichtsbehörde Befreiung ge
währen, wenn
1. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall 

zu einer unbilligen Härte führen würde oder
2. das Wohl der Allgemeinheit die Abweichung er

fordert
und die Abweichung auch unter Würdigung nach

barlicher Interessen mit den öffentlichen Belan
gen vereinbar ist.

(6) Von gemeindlichen Bauvorschriften nach 
Art. 107 Abs. 1 und 2 gewährt die Bauaufsichtsbe
hörde Ausnahmen und Befreiungen im Einver
nehmen mit der Gemeinde.

(7) Ist für bauliche Anlagen oder Werbeanlagen, 
die keiner Genehmigung bedürfen, eine Ausnah
me oder Befreiung erforderlich, so ist die Ausnah
me oder Befreiung schriftlich zu beantragen.“

87. Art. 89 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) 'Den Eigentümern der benachbarten 

Grundstücke sind vom Bauherrn oder seinem Be
auftragten der Lageplan und die Bauzeichnungen 
zur Unterschrift vorzulegen. 1 2Die Unterschrift gilt 
als Zustimmung. 3Ist Eigentümer des Nachbar
grundstücks eine Eigentümergemeinschaft nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz, so genügt die 
Vorlage an den Verwalter; seine Unterschrift gilt 
jedoch nicht als Zustimmung der einzelnen Woh
nungseigentümer. 4Fehlt die Unterschrift des Ei
gentümers eines benachbarten Grundstücks, be
nachrichtigt ihn die Gemeinde von dem Bauan
trag und setzt ihm eine Frist für seine Äußerung. 
5Hat er die Unterschrift bereits schriftlich gegen
über der Gemeinde oder der Bauaufsichtsbehörde 
verweigert, kann die Benachrichtigung unterblei
ben. "Ist ein zu benachrichtigender Eigentümer 
nur unter Schwierigkeiten zu ermitteln oder zu 
benachrichtigen, so genügt die Benachrichtigung 
des unmittelbaren Besitzers. 7Ein Erbbauberech
tigter tritt an die Stelle des Eigentümers.“

88. Art. 91 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Baugenehmigung darf nur versagt 
werden, wenn das Vorhaben öffentlich-rechtli
chen Vorschriften widerspricht."

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) 'Die Baugenehmigung bedarf der 

Schriftform. 2Sie ist nur insoweit zu begründen, 
als von nachbarschützenden Vorschriften be
freit wird und der Nachbar der Befreiung nicht 
zugestimmt hat. 3Eine Ausfertigung der mit ei
nem Genehmigungsvermerk zu versehenden 
Bauvorlage ist dem Antragsteller mit der Bau
genehmigung zuzustellen.“

c) Absatz 5 Satz 1 wird aufgehoben; Satz 2 wird 
Satz 1 und erhält folgende Fassung:
„Wird die Baugenehmigung unter Auflagen 
oder Bedingungen erteilt, kann eine Sicher
heitsleistung verlangt werden.“

d) In Absatz 7 wird nach dem Wort „der“ das Wort 
„privaten“ eingefügt.

e) In Absatz 8 Satz 1 werden die Worte „Ein
schränkung oder Zurücknahme“ ersetzt durch 
die Worte „Rücknahme oder dem Widerruf“.

f) Absatz 10 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, daß 
Absteckung und Höhenlage von ihr abgenom
men oder die Einhaltung der festgelegten 
Grundfläche und Höhenlage nachgewiesen 
wird.“

g) In Absatz 11 wird das Wort „Kreisverwaltungs
behörde“ ersetzt durch „Bauaufsichtsbehörde“.

h) Die Absätze 3 bis 11 werden Absätze 2 bis 10.
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89. Art. 92 erhält folgende Fassung:
,Art. 92 

Vorbescheid
(1) ‘Vor Einreichung des Bauantrags kann auf 

schriftlichen Antrag des Bauherrn zu einzelnen in 
der Baugenehmigung zu entscheidenden Fragen 
vorweg ein schriftlicher Bescheid (Vorbescheid) 
erteilt werden. 2Der Vorbescheid gilt drei Jahre, 
wenn er nicht kürzer befristet ist. 3Die Frist kann 
jeweils bis zu zwei Jahre verlängert werden, wenn 
das der Bauherr vor Ablauf der Geltungsdauer des 
Vorbescheids schriftlich beantragt.

(2) Art. 86 Abs. 1, 2 und 4, Art. 87 Abs. 1, Art. 89 
und 91 Abs. 1 und 3 bis 7 gelten entsprechend.“

90. Art. 94 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 3 wird vor dem Wort „höch

stens“ das Wort „jeweils“ eingefügt.
b) Absatz 3 wird aufgehoben, der bisherige Ab

satz 4 wird Absatz 3 und erhält folgende Fas
sung:

„(3) Art. 78 Abs. 4, Art. 86 Abs. 2 und 4, Art. 87 
und 88 gelten entsprechend.“

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und erhält 
folgende Fassung:

„(4) Typengenehmigungen anderer Länder 
der Bundesrepublik Deutschland gelten auch 
im Freistaat Bayern.“

d) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5; in ihm 
werden die Worte „oder eine Zustimmung 
(Art. 103)“ gestrichen.

e) Absatz 7 wird aufgehoben.
91. Art. 95 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Sind in der Baugenehmigung oder der 

Teilbaugenehmigung keine anderen Fristen 
bestimmt, so erlöschen diese Genehmigungen, 
wenn innerhalb von vier Jahren nach Erteilung 
der Genehmigung mit der Ausführung des Vor
habens nicht begonnen oder die Bauausfüh
rung vier Jahre unterbrochen worden ist; die 
Einlegung eines Rechtsbehelfs hemmt den 
Lauf der Frist bis zur Unanfechtbarkeit der 
Baugenehmigung.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Die Frist nach Absatz 1 kann jeweils bis 

zu zwei Jahren verlängert werden, wenn das 
der Bauherr vor Ablauf der Geltungsdauer 
schriftlich beantragt.“

92. Art. 96 wird aufgehoben.
93. Art. 97 und 98 erhalten folgende Fassung:

„Art. 97
Bauüberwachung

(1) 'Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhal
tung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und 
Anforderungen und die ordnungsgemäße Erfül
lung der Pflichten der am Bau Beteiligten über
prüfen. 2Auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde 
hat der Bauherr die Brauchbarkeit der Baustoffe 
und Bauteile nachzuweisen. 3Die Bauaufsichtsbe
hörde und die von ihr Beauftragten können Pro
ben von Baustoffen und Bauteilen, soweit erfor
derlich auch aus fertigen Bauteilen, entnehmen 
und prüfen oder prüfen lassen.

(2) 'Der Bauherr hat die Fertigstellung des Roh
baues und die abschließende Fertigstellung ge
nehmigungspflichtiger baulicher Anlagen minde
stens jeweils zwei Wochen vorher der Bauauf
sichtsbehörde, bei gewerblichen Anlagen die ab
schließende Fertigstellung auch dem Gewerbeauf
sichtsamt, anzuzeigen, um die Besichtigung des 
Bauzustandes zu ermöglichen. 2Der Rohbau ist 
fertiggestellt, wenn die tragenden Teile, Kamine, 
Brandwände und die Dachkonstruktion vollendet 
sind. 3Zur Besichtigung des Rohbaues sind, soweit 
möglich, die Bauteile, die für die Standsicherheit, 
die Feuersicherheit, den Wärme- und den Schall
schutz sowie für die Wasserversorgung und Ab
wasserbeseitigung wesentlich sind, derart offen
zuhalten, daß Maße und Ausführungsart geprüft 
werden können. 4Die abschließende Fertigstellung 
umfaßt auch die Fertigstellung der Wasserversor- 
gungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. 5Der 
Bauherr hat für die Besichtigungen und die damit 
verbundenen Prüfungen die erforderlichen Ar
beitskräfte und Geräte bereitzustellen.

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann über Absatz 2 
hinaus verlangen, daß ihr oder einem Beauftrag
ten Beginn und Beendigung bestimmter Bauar
beiten angezeigt werden oder auf die Anzeige 
nach Absatz 2 verzichten.

(4) Den mit der Überprüfung Beauftragten ist 
jederzeit Zutritt zur Baustelle und Betriebsstätte 
und Einblick in die Genehmigungen, Zulassungen, 
Prüfbescheide, Zeugnisse und Aufzeichnungen 
über die Prüfungen von Baustoffen und Bauteilen, 
in die Bautagebücher und andere vorgeschriebene 
Aufzeichnungen zu gewähren.

Art. 98
Fortführung der Bauarbeiten und Benutzung 

der baulichen Anlage
(1) Mit dem Innenausbau und der Putzarbeit 

darf erst einen Tag nach dem in der Anzeige nach 
Art. 97 Abs. 2 genannten Zeitpunkt der Fertigstel
lung des Rohbaus begonnen werden.

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, 
daß bei bestimmten Bauausführungen die Arbei
ten erst fortgesetzt werden, wenn sie von ihr oder 
einem beauftragten Sachverständigen geprüft 
worden sind.

(3) Eine bauliche Anlage darf erst benutzt wer
den, wenn sie sicher benutzbar ist, frühestens je
doch nach dem in der Anzeige nach Art. 97 Abs. 2 
genannten Zeitpunkt der Fertigstellung.“

94. Art. 99 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Kreisverwaltungs
behörde“ ersetzt durch das Wort „Bauauf
sichtsbehörde“;

bb) Satz 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung:
„2. das Vorhaben entgegen Art. 98 Abs. 1 

oder Abs. 2 oder über das nach Art. 93 
erlaubte vorläufige Ausmaß hinaus fort
gesetzt wurde oder“;

cc) es wird folgender Satz 3 angefügt:
„Die Anordnungen gelten auch gegenüber 
den Rechtsnachfolgern.“
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „einer schriftli

chen oder mündlich verfügten“ ersetzt 
durch die Worte „der Anordnung der“ und 
das Wort „Kreisverwaltungsbehörde“ er
setzt durch das Wort „Bauaufsichtsbehör
de“;

bb) Satz 2 wird aufgehoben.
95. Art. 100 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Kreisverwaltungsbe
hörde“ ersetzt durch das Wort „Baüaufsichtsbe- 
hörde“.

b) Nach Satz 2 wird folgender neue Satz 3 einge
fügt:
„Beseitigungsanordnungen und Nutzungsun
tersagungen gelten auch gegenüber den 
Rechtsnachfolgern.“

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4; in ihm wird 
das Wort „Kreisverwaltungsbehörde“ ersetzt 
durch das Wort „Bauaufsichtsbehörde“.

96. Art. 101 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 werden aufgeho
ben.

97. Nach Art. 101 wird folgender Art. 101a eingefügt:
„Art. 101a

Grundrechtseinschränkung
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh

nung (Art. 13 des Grundgesetzes für die Bundesre
publik Deutschland, Art. 106 Abs. 3 der Verfassung 
des Freistaates Bayern) wird durch dieses Gesetz 
eingeschränkt.“

97a. Nach Art. 101a wird folgender neue Art. 101b ein
gefügt:

,Art. 101b
Bekanntgabe von Bauvorhaben

‘Die Bauaufsichtsbehörden und die Gemeinden 
dürfen Ort und Straße der Baustelle, Art und Grö
ße des Bauvorhabens sowie Namen und Anschrif
ten des Bauherrn und des Entwurfsverfassers nur 
veröffentlichen oder an Dritte zum Zwecke der 
Veröffentlichung übermitteln, wenn der Betroffe
ne der Veröffentlichung nicht widersprochen hat. 
2Der Betroffene ist bei der Bauantragstellung auf 
sein Widerspruchsrecht nach Satz 1 hinzuweisen.“

98. Art. 102 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „wieder
holt“ die Worte „an wechselnden Orten“ 
eingefügt;

bb) in Satz 3 werden die Worte „und Baugerü
ste“ gestrichen.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In den Sätzen 1 und 2 wird jeweils das Wort 

„Wohnsitz“ ersetzt durch die Worte „ge
wöhnlichen Aufenthalt“;

bb) in den Sätzen 1 und 2 werden jeweils nach 
dem Wort „Bauaufsichtsbehörde“ die Worte 
„oder von der nach Absatz 4 bestimmten 
Stelle“ eingefügt.

c) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Bauauf
sichtsbehörden“ die Worte „oder durch von ihm 
bestimmte Stellen“ und vor dem Punkt ein

Komma und die Worte „und die Vergütung die
ser Stellen regeln“ eingefügt.

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Ausführungsgenehmigung wird für ei
ne bestimmte Frist erteilt, die höchstens 
fünf Jahre betragen soll; sie kann auf 
schriftlichen Antrag von der für die Aus
führungsgenehmigung zuständigen Behör
de oder der nach Absatz 4 bestimmten Stel
le jeweils bis zu fünf Jahren verlängert 
werden, wenn das der Inhaber vor Ablauf 
der Frist schriftlich beantragt.“;

bb) in Satz 2 wird das Wort „Genehmigungen“ 
ersetzt durch die Worte .Ausführungsge
nehmigungen und Verlängerungen ihrer 
Frist“;

cc) es wird folgender Satz 3 angefügt:
„Die Ausführungsgenehmigung kann vor
schreiben, daß der fliegende Bau vor jeder 
Inbetriebnahme oder in bestimmten zeitli
chen Abständen jeweils vor einer Inbe
triebnahme von einem Sachverständigen 
abgenommen wird.“

e) In Absatz 7 Satz 1 wird das Wort „Wohnsitzes" 
ersetzt durch die Worte „gewöhnlichen Aufent
halts“, ferner werden nach dem Wort „Behörde“ 
die Worte „oder die nach Absatz 4 bestimmte 
Stelle“ eingefügt.

f) In Absatz 8 Sätze 1 und 2, Absatz 9 Satz 1 und 
Absatz 10 Satz 1 wird jeweils das Wort „Kreis
verwaltungsbehörde“ ersetzt durch das Wort 
„Bauaufsichtsbehörde“.

g) In Absatz 11 wird vor Art. 86 Abs. 2 und 4“ ein
gefügt Art. 78 Abs. 4,“.

h) Absatz 12 wird aufgehoben.

99. Art. 103 erhält folgende Fassung:
,Art. 103

Bauvorhaben des Bundes, der Länder 
und der kommunalen Gebietskörperschaften
(1) ‘Bauvorhaben des Bundes, der Länder und 

der Bezirke bedürfen keiner Baugenehmigung 
und Bauüberwachung (Art. 97 und 98), wenn der 
öffentliche Bauherr
1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Bau

überwachung einer Baudienststelle übertragen 
hat,

2. die Baudienststelle mindestens mit einem Be
diensteten mit der Befähigung zum höheren 
bautechnischen Verwaltungsdienst und mit 
sonstigen geeigneten Fachkräften ausreichend 
besetzt ist.

2Solche baulichen Anlagen bedürfen der Zustim
mung der Regierung, wenn sie sonst genehmi
gungspflichtig wären (Zustimmungsverfahren).

(2) ‘Der Antrag auf Zustimmung ist bei der Re
gierung einzureichen. 2Die für die Leitung der 
Entwurfs- und Ausführungsarbeiten Verantwort
lichen sind zu benennen. Art. 86 Abs. 2 bis 5 gilt 
entsprechend; die bautechnische Ausführung wird 
nicht geprüft.

(3) ‘Für das Zustimmungsverfahren gelten die 
Art. 78 Abs. 4, Art. 87, 88, 89, 91, 92, 93 und 95 sinn-
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gemäß. 2Die Gemeinde ist vor Erteilung der Zu
stimmung zu den Bauvorhaben zu hören.

(4) Über Ausnahmen und Befreiungen entschei
det die Regierung.

(5) 'Vorhaben des Bundes, die der Landesvertei
digung, dienstlichen Zwecken des Bundesgrenz
schutzes oder dem zivilen Bevölkerungsschutz 
dienen, sind vor Baubeginn mit Bauvorlagen in 
dem erforderlichen Umfang der Regierung zur 
Kenntnis zu bringen. 2Im übrigen wirken die Bau
aufsichtsbehörden nicht mit.

(6) 'Die Baudienststelle trägt die Verantwor
tung, daß die Errichtung, die Änderung, die Nut
zungsänderung, der Abbruch, die Beseitigung und 
die Unterhaltung baulicher Anlagen den öffent
lich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. 2Die 
Baudienststelle kann bestimmte Prüfaufgaben, 
die ihr an Stelle der Bauaufsichtsbehörde oblie
gen, nach den für die Bauaufsichtsbehörden gel
tenden Vorschriften auf besondere Sachverstän
dige übertragen. 3Die Verantwortung des Unter
nehmers (Art. 75) bleibt unberührt.

(7) Keiner Baugenehmigung bedürfen unter der 
Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 Baumaßnah
men in und an bestehenden Gebäuden, soweit sie 
nicht zur Erweiterung des Bauvolumens oder zu 
einer der Genehmigungspflicht unterliegenden 
Nutzungsänderung führen.

(8) Für Vorhaben Dritter, die in Erfüllung einer 
staatlichen Baupflicht vom Land durchgeführt 
werden, gelten die Absätze 1 bis 7 entsprechend.

(9) 'Bei genehmigungspflichtigen Bauvorhaben 
der Landkreise und Gemeinden entfällt die bau
technische Prüfung und die Bauüberwachung 
durch die Bauaufsichtsbehörde, sofern dem Ab
satz 1 Satz 1 entsprechende Voraussetzungen vor
liegen. 2Absätze 6 und 7 gelten entsprechend.“

100. Art. 104 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Worte „Baugenehmigung, Zustimmung, 
Bauüberwachung und Bauabnahmen“ wer
den ersetzt durch die Worte „Baugenehmi
gung, Zustimmung und Bauüberwachung“;

bb) in Nummer 1 werden die Worte „Gebäude 
und Überbrückungen“ durch die Worte 
„Gebäude, Überbrückungen und Lagerplät
ze“ ersetzt;

cc) die Nummer 3 wird aufgehoben; die Num
mern 4 und 5 werden Nummern 3 und 4;

dd) in der neuen Nummer 4 wird der Punkt 
durch ein Komma ersetzt; nach ihr werden 
folgende neue Nummern 5 und 6 angefügt:
„5. Anlagen, die dem vereinfachten Geneh

migungsverfahren des Bundes-Immis
sionsschutzgesetzes unterliegen,

6. Anlagen, die einer gewerberechtlichen 
Genehmigung oder Erlaubnis bedür
fen.“

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:
„Die für den Vollzug dieser Rechtsvorschriften 
zuständige Behörde kann bautechnische Prüf
aufgaben nach den für die Bauaufsichtsbehör
den geltenden Vorschriften auf Sachverständi
ge Oder sachverständige Stellen übertragen.“

101. Art. 105 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Mit Geldbuße bis zu einhunderttausend 

Deutsche Mark kann belegt werden, wer vor
sätzlich oder fahrlässig

1. bei der Errichtung und dem Betrieb einer 
Baustelle dem Art. 13 zuwiderhandelt,

2. Baustoffe oder Bauteile abweichend von den 
nach Art. 3 Abs. 3 eingeführten Regeln der 
Technik oder, sofern für sie die bauaufsicht- 
liche Zulassung oder ein Prüfzeichen vorge
schrieben ist (Art. 22 bis 24), ohne Zulassung 
oder Prüfzeichen oder abweichend von der 
Zulassung oder von einem Prüfzeichen her
stellt oder vertreibt, sofern er weiß oder 
schuldhaft nicht weiß, daß die Baustoffe oder 
Bauteile in bauaufsichtlich nicht zulässiger 
Weise verwendet werden sollen,

3. Baustoffe, Bauteile oder ihre Verpackung 
oder ihren Lieferschein in unbefugter oder 
irreführender Weise mit Prüfzeichen 
(Art. 24) oder Überwachungszeichen (Art. 25) 
versieht,

4. als Entwurfsverfasser es unterläßt, dafür zu 
sorgen, daß die für die Ausführung notwen
digen Einzelzeichnungen, Einzelberechnun
gen und Anweisungen den genehmigten 
Bauvorlagen, den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften und den anerkannten Regeln 
der Baukunst und Technik entsprechen 
(Art. 74 Abs. 1 Satz 3),

5. als Unternehmer es unterläßt, für die Aus
führung der von ihm übernommenen Arbei
ten entsprechend den anerkannten Regeln 
der Technik und den genehmigten Bauvor
lagen zu sorgen oder Nachweise über die 
Brauchbarkeit der verwendeten Baustoffe 
und Bauteile auf der Baustelle bereitzuhal
ten, oder wer als Unternehmer Arbeiten aus
führt oder ausführen läßt, bevor die dafür 
notwendigen Unterlagen und Anweisungen 
an der Baustelle vorliegen (Art. 75 Abs. 1),

6. eine bauliche Anlage ohne die nach diesem 
Gesetz dafür erforderliche Genehmigung 
oder abweichend davon errichtet, ändert, ab
bricht oder in ihrer Nutzung ändert, einer 
mit der Genehmigung verbundenen Auflage 
nicht nachkommt oder den Beginn der Bau
ausführung und der Wiederaufnahme unter
brochener Bauarbeiten (Art. 91 Abs. 11) 
nicht rechtzeitig mitteilt,

7. einer vollziehbaren Anordnung zur Abwehr 
von erheblichen Gefahren für Leben oder 
Gesundheit nicht nachkommt,

8. als Bauherr oder Unternehmer Bauarbeiten 
fortsetzt, obwohl die Bauaufsichtsbehörde 
deren Einstellung durch vollziehbare Anord
nung angeordnet hat (Art. 99 Abs. 1),

9. als Verfügungsberechtigter fliegende Bau
ten vor der Anzeige in Gebrauch nimmt 
(Art. 102 Abs. 8),

10. einer auf Grund dieses Gesetzes ergangenen 
Rechtsverordnung oder örtlichen Bauvor
schrift für einen bestimmten Tatbestand zu
widerhandelt, soweit die Rechtsverordnung 
oder die örtliche Bauvorschrift auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist.“
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101a. In Art. 105 wird folgender neue Absatz 2 einge
fügt:

„(2) Mit Geldbuße bis zu einer Million Deut
sche Mark kann belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig ohne die erforderliche baurecht
liche Genehmigung ein Baudenkmal beseitigt.“
Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 
und 4.

102. Art. 106 erhält folgende Fassung:
.Art. 106

Rechtsverordnungen
(1) Zur Verwirklichung der in Art. 3 bezeichne- 

ten allgemeinen Anforderungen wird das Staats
ministerium des Innern ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über

1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anfor
derungen in den Art. 4 bis 64 und 67,

2. die nähere Bestimmung allgemeiner Anfor
derungen in Art. 43, insbesondere über 
Feuerungsanlagen, Anlagen zur Lagerung 
brennbarer Flüssigkeiten oder Gase, Anla
gen zur Verteilung von Wärme oder zur 
W armwasserversorgung, Brennstoff lei-
tungsanlagen, Räume zur Lagerung von fe
sten Brennstoffen und über Aufstellräume 
für Feuerstätten, Dampfkesselanlagen oder 
Behälter für brennbare Flüssigkeiten oder 
Gase, Verbrennungsmotore oder Verdichter,

3. besondere Anforderungen oder Erleichte
rungen, die sich aus der besonderen Art oder 
Nutzung der baulichen Anlagen für ihre Er
richtung, Änderung, Unterhaltung und Be
nutzung ergeben (Art. 66 und 66a) sowie über 
die Anwendung solcher Anforderungen auf 
bestehende bauliche Anlagen dieser Art,

4. besondere technische Anforderungen an die 
Errichtung, Änderung und Unterhaltung von 
baulichen Anlagen und an die dabei zu ver
wendenden Baustoffe, Bauteile und Bauar
ten in den Fällen des Art. 28 Abs. 4, Art. 29 
Abs. 3, Art. 31 Abs. 2 Nr. 2, Art. 33 Abs. 3, 
Art. 35 Abs. 1 und 2, Art. 38 Abs. 4, Art. 38a 
Abs. 4 und Art. 42 Abs. 5 und 8,

5. eine von Zeit zu Zeit zu wiederholende Nach
prüfung von Anlagen, die zur Verhütung er
heblicher Gefahren oder Nachteile ständig 
ordnungsgemäß unterhalten werden müs
sen, und die Erstreckung dieser Nachprü
fungspflicht auf bestehende Anlagen.

(2) Das Staatsministerium des Innern wird er
mächtigt, durch Reehtsverordnüng zu bestim
men, daß die Anforderungen an Anlagen und 
Einrichtungen durch die auf Grund des Gewer
berechts und des Energiewirtschaftsgesetzes er
gangenen Verordnungen entsprechend für Anla
gen und Einrichtungen gelten, die nicht gewerb
lichen Zwecken dienen und nicht im Rahmen 
wirtschaftlicher Unternehmen Verwendung fin
den. Sie kann auch die Verfahrensvorschriften 
dieser Verordnungen für anwendbar erklären 
oder selbst das Verfahren bestimmen sowie Zu
ständigkeiten und Gebühren regeln. Dabei kann 
sie auch vorschreiben, daß danach zu erteilende 
Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die Zu
stimmung nach Art. 103 einschließlich der zuge
hörigen Ausnahmen und Befreiungen einschlie
ßen.

(3) ‘Das Staatsministerium des Innern wird 
ermächtigt, zum bauaufsichtlichen Verfahren 
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlas
sen über

1. Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorlagen,
2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nach

weise und Bescheinigungen,
3. soweit erforderlich, das Verfahren im einzel

nen.
2Es kann dabei für verschiedene Arten von Bau
vorhaben unterschiedliche Anforderungen und 
Verfahren festlegen.

(4) Das Staatsministerium des Innern wird er
mächtigt, durch Rechtsverordnung vorzuschrei
ben, daß die am Bau Beteiligten (Art. 73 bis 75) 
zum Nachweis der ordnungsgemäßen Bauaus
führung Bescheinigungen, Bestätigungen oder 
Nachweise des Entwurfsverfassers, der Unter
nehmer, von Sachverständigen oder Behörden 
über die Einhaltung bauaufsichtlicher Anforde
rungen vorzulegen haben.

(5) ‘Das Staatsministerium des Innern wird 
ermächtigt, zur Vereinfachung, Erleichterung 
und Beschleunigung des Baugenehmigungsver
fahrens und zur Entlastung der Bauaufsichtsbe
hörden durch Rechtsverordnung Vorschriften zu 
erlassen über

1. weitere und weitergehende Ausnahmen von 
der Genehmigungspflicht, soweit die bau
technische Entwicklung dies zuläßt und die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht 
entgegenstehen,

2. den vollständigen oder teilweisen Wegfall 
der bautechnischen Prüfung bei bestimmten 
Arten von Bauvorhaben,

3. die Übertragung von Prüfaufgaben der Bau
aufsichtsbehörde im Rahmen des bauauf
sichtlichen Verfahrens einschließlich der 
Bauüberwachung auf Sachverständige oder 
sachverständige Stellen.

2Es kann dafür bestimmte Voraussetzungen 
festlegen, die die Verantwortlichen nach Art. 74 
bis 75 oder die Sachverständigen und sachver
ständigen Stellen zu erfüllen haben. 3Dabei kön
nen insbesondere Mindestanforderungen an die 
Fachkenntnis sowie in zeitlicher und sachlicher 
Hinsicht an die Berufserfahrung festgelegt, eine 
laufende Fortbildung vorgeschrieben, durch Prü
fungen nachzuweisende Befähigung bestimmt, 
der Nachweis der persönlichen Zuverlässigkeit 
und einer ausreichenden Haftpflichtversiche
rung gefordert und Altersgrenzen festgesetzt 
werden. '•Es kann darüber hinaus auch eine be
sondere Anerkennung der Sachverständigen 
und sachverständigen Stellen vorschreiben, das 
Verfahren und die Voraussetzungen für die An
erkennung, ihren Widerruf, ihre Rücknahme und 
ihr Erlöschen und die Vergütung der Sachver
ständigen und sachverständigen Stellen sowie 
für Prüfungen die Bestellung und Zusammenset
zung der Prüfungsorgane und das Prüfungsver
fahren regeln.

(6) Das Staatsministerium des Innern kann 
durch Rechtsverordnung bestimmen, daß zur 
Feststellung feuergefährlicher Zustände auch 
kreisangehörige Gemeinden die Unterhaltung 
baulicher Anlagen überwachen und die Beseiti-
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gung dabei festgestellter Mängel anordnen kön
nen.

(7) Das Staatsministerium des Innern wird er
mächtigt, durch Rechtsverordnung

1. die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassungen (Art. 23) und von Prüfzeichen 
(Art. 24),

2. die Anerkennung von Überwachungsge
meinschaften und die Zustimmung zu Über
wachungsverträgen für die Überwachung 
(Art. 25),

3. die Erteilung von Typengenehmigungen 
(Art. 94)

auf das Institut für Bautechnik in Berlin zu über
tragen.

(8) In den Rechtsverordnungen nach Absatz 1 
kann wegen der technischen Anforderungen auf 
Bekanntmachungen besönderer sachverständi
ger Stellen mit Angabe der Fundstelle verwiesen 
werden.“

103. Art. 107 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „Verordnung“ wird ersetzt 
durch das Wort „Satzung“;

bb) in Nummer 3 werden nach dem Wort 
„Grundstücke“ die Worte „über die Grö
ße von Kinderspielplätzen und die erfor
derliche Zahl von Stellplätzen für Kraft
fahrzeuge“ eingefügt;

cc) in Nummer 5 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nummer 6 
angefügt:
„6. über geringere als die in den Art. 6 

und 7 vorgeschriebenen Maße für 
Abstandsflächen zur Wahrung der 
bauhistorischen Bedeutung oder 
sonstigen erhaltenswerten Eigenart 
eines Örtsteils; die Ortsteile sind in 
der Satzung genau zu bezeichnen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Das Wort „Verordnung“ wird ersetzt 

durch das Wort „Satzung“;
bb) in Nummer 3 werden der Punkt durch 

ein Komma ersetzt und folgende Num
mern 4 bis 6 angefügt:
„4. für abgegrenzte Teile des Gemeinde

gebiets die Herstellung von Stellplät
zen und Garagen untersagt oder ein
geschränkt ist, wenn und soweit 
Gründe des Verkehrs, des Städtebaus 
oder Festsetzungen eines Bebau
ungsplans das erfordern und sicher
gestellt ist, daß zusätzliche Parkein
richtungen für die allgemeine Benut
zung oder Gemeinschaftsanlagen in 
ausreichender Zahl und Größe zur 
Verfügung stehen, die entweder in 
zumutbarer Entfernung von den 
Baugrundstücken oder am Rande der 
von der Satzung erfaßten Gebietstei
le in der Nähe von Haltestellen lei
stungsfähiger öffentlicher Verkehrs
mittel liegen, die durch eigene Ver

kehrswege oder Verkehrseinrichtun
gen mit diesen Gebietsteilen verbun
den sind,

5. in Gebieten, in denen das aus Grün
den der Art. 15 bis 17 erforderlich ist, 
bestimmte Vorkehrungen zum 
Schutz von Einwirkungen im Sinne 
dieser Bestimmungen oder zur Ver
meidung oder Minderung solcher 
Einwirkungen zu treffen sind,

6. in der Gemeinde oder für Teile des 
Gemeindegebiets und für bestimmte 
Arten von Bauvorhaben Abstellplät
ze für Fahrräder hergestellt und be
reitgehalten werden müssen; sie 
kann dabei auch die erforderliche 
Größe, die Lage und die Ausstattung 
dieser Abstellplätze festlegen.“

c) Absatz 3 wird aufgehoben.

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie 
folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird „155a des Bundesbauge
setzes“ ersetzt durch „155a bis 155c des 
Bundesbaugesetzes sinngemäß“;

bb) es wird folgender Satz 3 angefügt:
„Sie bedürfen keiner Begründung.“

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4; in sei
nen Sätzen 1 und 3 wird jeweils das Wort 
„Verordnung“ ersetzt durch das Wort „Sat
zung".

104. Es wird folgender neue Art. 107a eingefügt:
„Art. 107 a

Zuständigkeiten nach dem Bundesbaugesetz 
und dem Städtebauförderungsgesetz

Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die zuständigen Behörden 
zur Durchführung des Bundesbaugesetzes und 
des Gesetzes über städtebauliche Sanierungs
und Entwicklungsmaßnahmen in den Gemein
den (Städtebauförderungsgesetz) in den jeweils 
geltenden Fassungen zu bestimmen, soweit nicht 
durch Bundesrecht oder Landesgesetz etwas an
deres vorgeschrieben ist.“

§2

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer
Kraft
1. das Gesetz über die nach § 17 Abs. 2 des Bundes

baugesetzes zuständige Behörde vom 21. Dezember 
1964 (GVB1 S. 254), geändert durch Gesetz vom 4. 
Juni 1974 (GVB1 S. 245),

2. das Gesetz über Zuständigkeiten nach dem Städte
bauförderungsgesetz vom 28. Januar 1972 (GVB1 
S. 5),

3. die Verordnung über Festsetzungen im Bebau
ungsplan vom 22. Juni 1961 (GVB1S. 161).
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§3
Das Staatsministerium des Innern wird ermäch

tigt, die Bayerische Bauordnung mit neuer Artikel-, 
Absatz- und Nummernfolge neu bekanntzumachen 
und Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

§4
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. September 1982 in 

Kraft.
(2) Abweichend von Absatz 1 treten jedoch § 1 Nrn. 

80, 102, 103 und 104 sowie § 3 am Tag nach der Ver
kündung in Kraft.
München, den 21. Juni 1982

Der Bayerische Ministerpräsident 
Franz Josef Strauß

Verordnung
über die Eingliederung des 

gemeindefreien Gebiets „Kammerforst“, 
Landkreis Erlangen-Höchstadt, 
Regierungsbezirk Mittelfranken, 

in die Stadt Schlüsselfeld, 
Landkreis Bamberg, 

Regierungsbezirk Oberfranken
Vom 15. Juni 1982

Auf Grund des Art. 8 der Bezirksordnung für den 
Freistaat Bayern, des Art. 8 der Landkreisordnung für 
den Freistaat Bayern und des Art. 11 der Gemeinde
ordnung für den Freistaat Bayern erläßt die Bayeri
sche Staatsregierung mit Zustimmung des Bayeri
schen Landtags folgende Verordnung:

§1
(1) In die Stadt Schlüsselfeld wird das gemeindefreie 

Gebiet „Kammerforst“ eingegliedert.
(2) Gleichzeitig wird das Gebiet der Landkreise 

Bamberg und Erlangen-Höchstadt und der Regie
rungsbezirke Oberfranken und Mittelfranken geän
dert.

§2
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1982 in Kraft.

München, den 15. Juni 1982

Der Bayerische Ministerpräsident
Franz Josef Strauß

Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die 
Gutachterausschüsse, die Kaufpreis

sammlungen und die Bodenrichtwerte 
nach dem Bundesbaugesetz

Vom 15. Juni 1982

Auf Grund des § 144 Abs. 2 Nr. 1 des Bundesbauge
setzes erläßt die Bayerische Staatsregierung folgende 
Verordnung:

§1
Die Verordnung über die Gutachterausschüsse, die 

Kaufpreissammlungen und die Bodenrichtwerte nach 
dem Bundesbaugesetz (GutachterausschußV) vom 
5. März 1980 (GVB1S. 153) wird wie folgt geändert:

1. Dem § 11 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
„Kaufverträge sind nicht Teil der Kaufpreissamm
lungen.“

2. Es wird folgender § 11a eingefügt:
„§ 11a

Zulässigkeit der Auswertung der 
Kaufpreissammlungen

(1) In die Kaufpreissammlungen ist, soweit im 
Einzelfall zum Zweck der Wertermittlung erforder
lich, Einsicht zu gewähren
- den Gerichten
- den mit der Wertermittlung an bebauten und un

bebauten Grundstücken sowie von Rechten an 
Grundstücken befaßten Behörden

- öffentlich bestellten und vereidigten Sachverstän
digen für die Bewertung von bebauten und unbe
bauten Grundstücken sowie von Rechten an 
Grundstücken.

(2) 'Wissenschaftlichen Instituten können Aus
künfte aus den Kaufpreissammlungen erteilt wer
den, soweit die Zwecke der Marktanalyse oder der 
Entwicklung von Methoden zur Marktanalyse auf 
andere Weise nicht zu erreichen sind. 2Die Institute 
sind auf ihre datenschutzrechtlichen Verpflichtun
gen hinzuweisen. 3Sie müssen sich schriftlich ver
pflichten, die Daten vertraulich zu behandeln und 
insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben. 4Die 
Erteilung von Auskünften über Daten der Kauf
preissammlungen an wissenschaftliche Institute be
darf der Zustimmung des Vorsitzenden des Gutach
terausschusses.

(3) Die nach Absatz 1 oder 2 erlangten Daten dür
fen nur für den Zweck verwendet werden, für dessen 
Erfüllung sie erlangt wurden.“

§2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1982 in Kraft.

München, den 15. Juni 1982
Der Bayerische Ministerpräsident 

Franz Josef Strauß
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Dritte Verordnung 
zur Änderung der Schul- und 

Prüfungsordnung 
für die Landwirtschaftsschulen

Vom 22. April 1982

Auf Grund des Art. 5 Abs. 2 und des Art. 43 Abs. 1 des 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
vom 9. März 1960 (GVB1 S. 19), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21. Mai 1980 (GVB1 S. 218), erläßt das 
Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten folgende Verordnung:

§ 1
Die Schul- und Prüfungsordnung für die Landwirt

schaftsschulen vom 1. März 1977 (GVB1 S. 119), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 21. Juli 1980 (GVB1 
S. 481), wird wie folgt geändert:
1. § 25 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird „Nrn. 2 und 3“ jeweils er
setzt durch „Nrn. 2 bis 4“;

b) nach Absatz 2 Nr. 3 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende neue Nummer 4 an
gefügt:
„4. Berufs- und Arbeitspädagogik.“;

c) nach Absatz 3 Nr. 3 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende neue Nummer 4 an
gefügt:
„4. Landwirtschaftliche Betriebslehre“.

2. In Anlage la (zu § 24 Abs. 1) entfällt das Unterrichts
fach „Staatsbürgerkunde“. Nach dem Unterrichts
fach „Rede- und Diskussionstechnik“ wird das Un
terrichtsfach „Berufs- und Arbeitspädagogik“ neu 
aufgenommen.

3. In Anlage lb (zu § 24 Abs. 1) entfällt das Unterrichts
fach „Markt- und Verbraucherkunde“.
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4. Seite 3 der Anlage 2a (zu § 26 Abs. 5) erhält folgende Fassung:
„Seite 3

Der Studierende hat die staatliche Schulschlußprüfung abgelegt und das dritte Semester mit der Gesamtnote ......
bestanden/nicht bestanden.
In den nachstehenden Unterrichtsfächern hat der Studierende folgende Noten erzielt:

Pflichtfächer der staatlichen Schulschlußprüfung:

Betriebslehre 

Pflanzliche Erzeugung 

Tierische Erzeugung 

Berufs- und Arbeitspädagogik 

Weitere Pflichtfächer im dritten Semester:

Rede- und Diskussionstechnik 

W aldwirtschaft 

Tiergesundheitslehre 

Volkswirtschaft und Agrarpolitik 

Betriebslehre 

Steuer- und Sozialwesen 

Rechtslehre

Landwirtschaftliche Hauswirtschaft 

Sonderfächer

Religionslehre: Am Unterricht/Seminar

von ................................................bis............................................... hat der Studierende teilgenommen.

Pflichtfächer, die im ersten Semester abgeschlossen wurden: 

Landwirtschaftliche Buchführung 

Technik und Bauen (Verfahrenstechnik)

Wahlfächer:

Bemerkungen:

,den 19

Der Semesterleiter: Der Schulleiter:

.................................................................................................................................... (Siegel).................................................................................................................................

Notenstufen: sehr gut -- 1 ausreichend = 4 Gesamtnote: sehr gut = 1,00-1,50 ausreichend = 3,51-4,50
gut = 2 mangelhaft = 5 gut = 1,51-2,50 nicht ausreichend = 4,51-6
befriedigend = 3 ungenügend = 6 befriedigend = 2,51-3,50
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5. Seite 3 der Anlage 2b (zu § 26 Abs. 6) erhält folgende Fassung:
„Seite 3

Die Studierende hat die staatliche Schulschlußprüfung abgelegt und das dritte Semester mit der Gesamtnote.......
bestanden/nicht bestanden.

In den nachstehenden Unterrichtsfächern hat die Studierende folgende Noten erzielt:

Pflichtfächer der staatlichen Schulschlußprüfung: 

Wirtschaftslehre des Haushalts 

Ernährungslehre und Lebensmittelkunde 

Erziehungslehre und Familienpflege 

Landwirtschaftliche Betriebslehre 

Weitere Pflichtfächer im dritten Semester:

Berufs- und Arbeitspädagogik

Rede- und Diskussionstechnik

Gesundheitspflege

N ahrungszubereitung

Hausgartenbau

Textilarbeit

Haus- und Textilpflege

Rechtslehre

Steuer- und Sozialwesen 

Religionslehre: Am Unterricht/Seminar 

von ..............................................bis........ ............ hat die Studierende teilgenommen

Pflichtfächer, die im ersten Semester abgeschlossen wurden: 

Landwirtschaftliche Buchführung 

Volkswirtschaft und Agrarpolitik 

Landwirtschaftliche Produktion 

Wahlfächer:

Bemerkungen:

....................den........

Der Semesterleiter:

19

(Siegel)

Der Schulleiter:

Notenstufen: sehr gut = 1 ausreichend = 4 Gesamtnote: sehr gut = 1,00-1,50 ausreichend = 3,51-4,50
gut = 2 mangelhaft = 5 gut = 1,51-2,50 nicht ausreichend = 4,51-6
befriedigend = 3 ungenügend «= 6 befriedigend = 2,51-3,50
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§ 2
Diese Verordnung tritt am 1. September 1982 in 

Kraft. Im Schuljahr 1982/83 gelten für das dritte Seme
ster abweichend von § 1 Nrn. 1, 4 und 5 die bisherigen 
Vorschriften.

München, den 22. April 1982

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Dr. Hans Eisenmann, Staatsminister

Verordnung
über Feuerlöschgeräte und 

Feuerlöschmittel
Vom 3. Mai 1982

Auf Grund des Art. 38 Abs. 3 Nr. 4 des Landesstraf- 
und Verordnungsgesetzes erläßt das Bayerische 
Staatsministerium des Innern folgende Verordnung:

§1
Geltungsbereich

'Diese Verordnung gilt für tragbare oder ohne ei
genen Kraftantrieb fahrbare Feuerlöschgeräte, die 
unabhängig von anderen Geräten zur Bekämpfung 
von Bränden verwendbar sind, und für gewerbsmä
ßig hergestellte Feuerlöschmittel. 'Sie gilt nicht für 
Feuerlöschgeräte und Feuerlöschmittel, die zur Ver
wendung im Bergbau unter Tage bestimmt sind.

§2
Typprüfung und Zulassung

'Feuerlöschgeräte und Feuerlöschmittel dürfen zur 
Verwendung im Freistaat Bayern gewerbsmäßig nur 
vertrieben werden, wenn sie nach einer Typprüfung 
durch die Amtliche Prüfstelle für Feuerlöschmittel 
und -geräte bei der Landesfeuerwehrschule des Lan
des Nordrhein-Westfalen vom Bayerischen Staats
ministerium des Innern zugelassen worden sind. 
'Zulassungen anderer Bundesländer gelten auch im 
Freistaat Bayern.

§3
Nachprüfung

Das Staatsministerium des Innern oder die von 
ihm beauftragte Stelle kann Feuerlöschgeräte und 
Feuerlöschmittel aus der laufenden Fertigung bei 
dem Hersteller entnehmen und auf Übereinstimmung 
mit dem zugelassenen Typenmuster prüfen lassen.

§4
Instandhaltung

'Feuerlöschgeräte, deren Bereithaltung durch Ge
setz oder auf Grund gesetzlicher Ermächtigung vor
geschrieben ist, sind durch den Besitzer in gebrauchs
fähigem Zustand zu erhalten. "Beim Nachfüllen und 
Instandsetzen dieser Feuerlöschgeräte müssen die 
Leistungswerte und technischen Merkmale, die der 
Typzulassung zugrunde lagen, erhalten bleiben.

§5
Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 38 Abs. 4 des Landesstraf- und Verord
nungsgesetzes kann mit Geldbuße belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 2 Feuer
löschgeräte oder Feuerlöschmittel vertreibt.

§6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1982 in Kraft; sie 
tritt am 30. Juni 2002 außer Kraft.

München, den 3. Mai 1982

Bayerisches Staatsministerium des Innern
G. Tandler, Staatsminister

Verordnung 
zur Änderung der 

Zulassungs-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für den höheren 

Forstdienst 
Vom 13. Mai 1982

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 
Satz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes erlassen die 
Bayerischen Staatsministerien für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten, des Innern, für Unterricht und 
Kultus und der Finanzen mit Zustimmung des Lan
despersonalausschusses folgende Verordnung:

§1
Die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsord

nung für den höheren Forstdienst (ZAPO/hF) vom 
8. November 1974 (GVB1 S. 780), geändert durch Ver
ordnung vom 2. November 1978 (GVB1 S. 941), wird wie 
folgt geändert:

1. In der Überschrift zu § 2 und in § 2 Abs. 2 werden je
weils die Worte „und der Befähigung nach Art. 8 
FoG“ gestrichen.

2. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. 

Auf den Vorbereitungsdienst können auf Antrag 
angerechnet werden
- ein früherer Vorbereitungsdienst für dieselbe 

Laufbahn, der jedoch nicht länger als fünf Jahre 
zurückliegen darf

- Zeiten einer praktischen Tätigkeit, die dem Ziel 
des Vorbereitungsdienstes dienen, bis zur 
Höchstdauer von einem Jahr auf die Ausbil
dungsabschnitte „Forstamtszeit“ und „Oberforst
direktionszeit“.“

3. Der bisherige Text des § 8 wird § 8 Abs. 1. Folgender 
Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Wird die Anstellungsprüfung (Große Forstli
che Staatsprüfung) nicht binnen zweier Jahre nach 
Beendigung des vorgeschriebenen Vorbereitungs
dienstes abgelegt, wird das Beamtenverhältnis auf 
Widerruf nach Maßgabe der geltenden Vorschrif
ten gelöst. Beim Vorliegen besonderer Härten kann 
der Vorbereitungsdienst auf Antrag über vier Jahre
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hinaus verlängert werden. Die Entscheidung trifft 
das Staatsministerium."

4. § 12 erhält folgende Fassung:

,,§ 12
Zweck der Prüfung

Die Große Forstliche Staatsprüfung ist Anstel
lungsprüfung für die Laufbahn des höheren Forst
dienstes im Sinne des Bayerischen Beamtengeset
zes. Die bestandene Prüfung befähigt zur fachli
chen Leitung (Betriebsleitung) im Körperschafts
wald und für die Leitung einer unteren Forstbehör
de (Art. 19 Abs. 3 und Art. 27 Abs. 5 des Waldgeset
zes für Bayern).“

5. In § 13 werden die Worte „oder als Betriebsleiter 
gern. Art. 8 FoG“ gestrichen.

6. § 15 erhält folgende Fassung:

„§ 15
Zulassung zur Prüfung;

Hilfsmittel für die Prüfung
(1) Forstreferendare im Vorbereitungsdienst ha

ben nach Bekanntmachung der Prüfung ihre Zu
lassung auf dem Dienstweg bei der zuständigen 
Oberforstdirektion zu beantragen. Die Einzelhei
ten für den Zulassungsantrag nicht im Vorberei
tungsdienst stehender Wiederholer (§§ 27 und 28) 
regelt das Staatsministerium.

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses be
zeichnet den Prüfungsteilnehmern bei der Zulas
sung diejenigen Hilfsmittel, die erfahrungsgemäß 
bei der Prüfung nötig sein können. Diese sind von 
den Prüfungsteilnehmern zu beschaffen und be
reitzuhalten. Der Prüfungsausschuß bestimmt die 
für die Lösung der einzelnen Aufgaben jeweils zu
gelassenen Hilfsmittel.“

7. § 16 Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben.
8. Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt:

„§ 16a 
Prüfer

Der Prüfungsausschuß kann als Prüfer Beamte 
des höheren Forstdienstes und des höheren Ver
waltungsdienstes mit Befähigung zum Richteramt 
bestellen.“

9. Dem § 18 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt:
„Die Prüfungsaufgaben können auf einzelne, aber 
auch auf mehrere Fachgebiete in berufsbezogener 
Zusammenfassung abgestellt werden. In der 
Hauptsache sollen für die Aufgabenlösungen 
Grundlagen- und Methodenwissen ausreichen. 
Einzelwissen wird nur gefordert, soweit es die Be
rufsaufgaben verlangen. Inhalte des Regelstudi
ums der Forstwissenschaft können in Aufgaben
stellungen einbezogen werden, soweit sie Grundla
gen für Aufgabenlösungen sind.“

10. § 19 erhält folgende Fassung:

„§ 19
Fachgebiete; Gestaltung der Prüfung

(1) In der Schriftlichen Waldprüfung werden 
Aufgaben aus den Fachgebieten Waldbau und 
Forsteinrichtung (§ 18 Abs. 2 Buchst, a und b) ge

stellt. Es können auch Fragen aus den übrigen 
Fachgebieten der Schriftlichen Prüfung einbezo
gen werden. Dabei haben die Prüfungsteilnehmer 
zu zeigen, ob sie über die erforderlichen Fach
kenntnisse verfügen und es verstehen, sie im Wal
de richtig anzuwenden.

(2) Die Prüfung besteht aus zwei Aufgaben oder 
einer Doppelaufgabe. Die Schriftliche Waldprüfung 
ist an einem Prüfungstag abzulegen.

(3) Der Prüfungsausschuß setzt die Arbeitszeit 
im Rahmen des § 18 Abs. 3 fest.“

11. § 25 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Eine Prüfungsverhinderung ist unverzüglich 

mitzuteilen und nachzuweisen; im Falle einer 
Krankheit grundsätzlich durch ein amtsärztliches 
Zeugnis, das in der Regel nicht später als am Prü
fungstag ausgestellt sein darf. Der Prüfungsaus
schuß oder sein Vorsitzender kann zulassen, daß 
die Krankheit durch das Zeugnis eines bestimmten 
(Vertrauensarztes) oder beliebigen Arztes nachge
wiesen oder daß in offensichtlichen Fällen auf die 
Vorlage eines Zeugnisses verzichtet wird.“

12. Der bisherige Text des § 27 wird § 27 Abs. 1. Folgen
der Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Ein Prüfungsteilnehmer, der die Prüfung bei 
Wiederholung nach Absatz 1 nicht bestanden hat, 
kann die Prüfung ein zweites Mal wiederholen, 
wenn er in einem der beiden Prüfungsversuche ei
ne bessere Prüfungsnote als 5,00 erzielt hat. Er hat 
sich der zweiten Wiederholung der Prüfung im 
nächsten, noch nicht ausgeschriebenen Termin zu 
unterziehen. Der Antrag auf Zulassung zur zweiten 
Wiederholung der Prüfung ist spätestens zwei Mo
nate vor Beginn der Prüfung zu stellen; sofern zwi
schen der Zustellung der Mitteilung über das Er
gebnis der ersten Wiederholungsprüfung und dem 
nächsten Termin nur ein kürzerer Zeitraum ver
bleibt, ist der Antrag unverzüglich nach Zustellung 
dieser Mitteilung zu stellen.“

§2
Übergangsregelungen

Anträge auf eine zweite Wiederholung der Großen 
Forstlichen Staatsprüfung können nur gestellt wer
den, wenn die erste Wiederholung im Jahre 1978 oder 
später erfolgte. Anträge von wiederholenden Teilneh
mern an den Großen Forstlichen Staatsprüfungen der 
Jahre 1978 mit 1981 müssen spätestens drei Monate 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung dem Vorsitzen
den des Prüfungsausschusses vorliegen.

§3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1982 in Kraft.

München, den 13. Mai 1982
Bayerisches Staatsministerium

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Dr. Hans Eisenmann, Staatsministet
Bayerisches Staatsministerium des Innern
I.V. F. Neubauer, Staatssekretär

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Prof. Hans Maier, Staatsminister
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen

Max S t r e i b 1, Staatsminister
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Verordnung 
zur Änderung der 

Zweiten Zuständigkeitsverordnung 
zum Schornsteinfegergesetz

Vom 26. Mai 1982

Auf Grund des § 52 des Schornsteinfegergesetzes 
vom 15. September 1969 (BGBl I S. 1634, ber. S. 2432), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 1979 
(BGBl I S. 1953), in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Er
sten Zuständigkeitsverordnung zum Schornsteinfe
gergesetz vom 4. März 1970 (GVB1 S. 97) erläßt das 
Bayerische Staatsministerium des Innern folgende 
Verordnung:

§1
In § 2 Abs. 2 Satz 2 der Zweiten Zuständigkeitsver

ordnung zum Schornsteinfegergesetz vom 20. März 
1970 (GVB1 S. 124), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 27. Juni 1972 (GVB1 S. 284), wird nach „§ 10 Abs. 2,“ 
eingefügt „§ 12 Abs. 2 Satz 2,“.

§2
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1982 in Kraft. 

München, den 26. Mai 1982
Bayerisches Staatsministerium des Innern

G. Tandler, Staatsminister

Zweite Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die 
Durchführung von Meisterprüfungen 

in den Ausbildungsberufen 
der Landwirtschaft

Vom 1. Juni 1982

Auf Grund des § 81 Abs. 2 des Berufsbildungsgeset
zes vom 14. August 1969 (BGBl I S. 1112), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 23. Dezember 1981 (BGBl I S. 
1692), in Verbindung mit Art. 4 Satz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Berufsbildungsgesetzes vom 23. Juni 
1970 (GVB1 S. 246), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. Dezember 1979 (GVB1 S. 435), und entsprechend ei
nem Beschluß des bei ihm errichteten Berufsbildungs
ausschusses erläßt das Bayerische Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten folgende 
Verordnung:

§1
Die Verordnung über die Durchführung von Mei

sterprüfungen in den Ausbildungsberufen der Land
wirtschaft vom 4. Juli 1974 (GVB1 S. 433), geändert 
durch Verordnung vom 10. Februar 1981 (GVB1 S. 76), 
wird wie folgt geändert:

1. § 12 erhält folgende Fassung:

.,§12
Gliederung der Prüfung

(1) Soweit Rechtsverordnungen nach §81 Abs. 4 
BBiG nichts anderes bestimmen, gliedert sich die 
Prüfung in
1. einen praktischen Teil,
2. einen fachtheoretischen Teil,
3. einen wirtschaftlichen und rechtlichen Teil und
4. einen berufs- und arbeitspädagogischen Teil,
wobei mit Ausnahme des praktischen Teils schrift
lich und mündlich geprüft wird.

(2) Die praktische Unterweisung von Auszubil
denden wird im berufs- und arbeitspädagogischen 
Prüfungsteil geprüft.

(3) Die zuständige Stelle kann auf Antrag des Prü
fungsbewerbers in begründeten Fällen die Geneh
migung erteilen, den berufs- und arbeitspädagogi
schen Prüfungsteil vor einem für den Bewerber 
nicht zuständigen landwirtschaftlichen Meisterprü
fungsausschuß abzulegen. In der Genehmigung ist 
der Meisterprüfungsausschuß zu benennen, vor dem 
die Prüfung abgelegt werden soll. Abweichend von 
Absatz 2 ist die praktische Unterweisung im prakti
schen Prüfungsteil durchzuführen.“

2. § 12a wird aufgehoben.
3. Dem § 15 wird folgender neue Absatz 5 angefügt:

„(5) Soweit Behinderte im Sinne des § 48 BBiG an 
der Prüfung teilnehmen, sind deren besondere Be
lange bei der Prüfung zu berücksichtigen.“

4. § 20 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Soweit Rechtsverordnungen nach § 81 Abs. 4 

BBiG nichts anderes bestimmen, ist die Prüfung 
nicht bestanden, wenn in den einzelnen Prüfungs
teilen (§ 12 Abs. 1) nicht mindestens ausreichende 
Leistungen erbracht sind.“

§2
(1) Für Prüfungsbewerber, die auf Grund einer vor 

Inkrafttreten dieser Verordnung abgelegten Prüfung 
nach einer Verordnung über die Anforderungen in der 
Meisterprüfung von der Prüfung im berufs- und ar
beitspädagogischen Teil freigestellt werden konnten, 
bleibt diese Möglichkeit nach Maßgabe der bisherigen 
Vorschriften erhalten.

(2) Die Ergebnisse von Prüfungen im berufs- und ar
beitspädagogischen Prüfungsteil, die nach der bisheri
gen Vorschrift des § 12a Abs. 1 abgelegt worden sind, 
werden nach Maßgabe dieser Vorschrift in das Prü
fungszeugnis übernommen.

(3) Soweit in den Fällen der Absätze 1 und 2 die 
praktische Unterweisung von Auszubildenden noch 
nicht geprüft ist, wird sie im praktischen Prüfungsteil 
durehgeführt.

§3
Diese Verordnung tritt am 15. Juni 1982 in Kraft. 

München, den 1. Juni 1982
Bayerisches Staatsministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Dr. Hans Eisenmann, Staatsminister
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Dritte Verordnung 
zur Änderung der Zulassungs-, 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den gehobenen Bibliotheksdienst 

bei den wissenschaftlichen Bibliotheken 
in Bayern

Vom 8. Juni 1982

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 
Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 3 Satz 4 des Bayerischen 
Beamtengesetzes erlassen die Bayerischen Staatsmi
nisterien für Unterricht und Kultus sowie des Innern 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsmini
sterium der Finanzen und dem Landespersonalaus
schuß folgende Verordnung:

§1
Die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs

ordnung für den gehobenen Bibliotheksdienst bei 
den wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern 
(ZAPOgBiblD) vom 7. Juli 1976 (GVB1 S. 279), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 18. Mai 1981 
(GVB1 S. 225), wird wie folgt geändert:

>■

1. In § 3 Nr. 1 werden die Worte „mindestens 18 
Jahre alt sind und“ gestrichen.

2. § 9 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung:
„(1) Im Rahmen des Ausleseverfahrens werden 

aus den allgemeinen Bildungsabschlüssen die No
ten folgender Fächer berücksichtigt:
1. Deutsch,
2. Mathematik,
3. eine Fremdsprache, die Abitur- oder Abschluß

prüfungsfach ist, oder die mindestens sieben 
Jahre geführt wurde.

Aus den Noten der vorgenannten Fächer ist eine 
auf eine Dezimalstelle errechnete Durchschnitts
note zu bilden; dabei zählt die Note in Deutsch 
fünffach, die Note in Mathematik zweifach und 
die Note in der Fremdsprache dreifach. Soweit in 
den Zeugnissen für diese Fächer Punktzahlen aus
gewiesen sind, sind diese in ganze Noten umzu
rechnen.

(2) Soweit der Nachweis des Bildungsabschlus
ses keine Benotung in einem oder mehreren der 
in Absatz 1 genannten Fächer aufweist, wird die 
fehlende Benotung durch die entsprechende Note 
eines weiteren Zeugnisses der Fachhochschulreife 
oder Hochschulreife ersetzt. Scheidet diese Mög
lichkeit aus, so bestimmt beim Fehlen der Beno
tung in Mathematik der Prüfungsausschuß im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus ein nach Bedeutung und 
Schwierigkeit vergleichbares Fach, dessen Note 
an Stelle der fehlenden Note zugrunde zu legen ist. 
Das vergleichbare Fach kann hierbei auch aus 
mehreren Fächern gebildet werden, wobei die No
ten dieser Fächer gleichzuwerten sind. Die sich 
ergebende Durchschnittsnote ist auf eine Dezi
malstelle zu berechnen; die zweite Dezimalstelle 
bleibt unberücksichtigt.“

3. In § 15 Abs. 1 Satz 3 wird die Zahl „2600“ durch 
die Zahl „2400“ ersetzt.

4. § 16 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. Beamte des mittleren Bibliotheksdienstes, 
die zum Aufstieg in den gehobenen Biblio
theksdienst zugelassen sind,“;

b) Satz 2 wird gestrichen.
5. In § 17 Abs. 3 Satz 4 wird vor den Worten „die

ser Verordnung“ eingefügt „bis 45“.
6. § 39 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Der Prüfungsteilnehmer erhält eine Bescheini
gung über die Platzziffer, in der anzugeben ist, 
wieviele Prüfungsteilnehmer sich der Prüfung un
terzogen haben und wieviele die Prüfung bestan
den haben.“

7. § 40 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung be

standen haben, erhalten ein Prüfungszeugnis, aus 
dem die erzielte Gesamtprüfungsnote nach No
tenstufen und Zahlenwert zu ersehen ist.“

8. § 43 erhält folgende Fassung:

„§ 43
Rücktritt und Versäumnis

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulas
sung und vor Beginn der Prüfung zurück oder 
kommt er der Aufforderung zur Ablegung der 
Prüfung nicht nach, so gilt die Prüfung als abge
legt und nicht bestanden.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Prü
fungsteilnehmer den schriftlichen Teil der Prü
fung ganz versäumt.

(3) Erscheint ein Prüfungsteilnehmer ohne ge
nügende Entschuldigung zur Bearbeitung einer 
einzelnen Aufsichtsarbeit nicht oder gibt er ohne 
genügende Entschuldigung eine Aufsichtsarbeit 
nicht oder nicht rechtzeitig ab, so wird diese mit 
der Note „ungenügend“ bewertet. Das gleiche 
gilt, wenn ein Prüfungsteilnehmer den mündli
chen Teil der Prüfung ganz oder teilweise ver
säumt.

(4) § 44 bleibt unberührt.“
9. Nach § 43 werden folgende neue §§ 44 und 45 ein

gefügt:
„§ 44

Verhinderung
(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, 

die er nicht zu vertreten hat, den schriftlichen 
oder den mündlichen Teil der Prüfung nicht oder 
nicht vollständig ablegen, so gilt folgendes:
1. Hat der Prüfungsteilnehmer noch nicht zwei 

Drittel der schriftlichen Aufgaben bearbeitet, 
so gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

2. Hat der Prüfungsteilnehmer mindestens zwei 
Drittel der schriftlichen Arbeiten gefertigt, so 
gilt die Prüfung als abgelegt; die fehlenden Prü
fungsteile sind innerhalb einer vom Vorsitzen
den des Prüfungsausschusses zu bestimmenden 
Zeit nachzuholen.

3. Eine nicht oder nicht vollständig abgelegte 
mündliche Prüfung ist in vollem Umfang in
nerhalb einer vom Vorsitzenden des Prüfungs
ausschusses zu bestimmenden Zeit nachzuholen.
(2) Eine Verhinderung im Sinne des Absatzes 1 

und deren Dauer sind unverzüglich schriftlich 
beim Prüfungsausschuß geltend zu machen und
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nachzuweisen, im Falle der Krankheit grundsätz
lich durch amtsärztliches Zeugnis, das in der Regel 
nicht später als am Prüfungstag ausgestellt sein 
darf. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
kann zulassen, daß die Krankheit durch das Zeug
nis eines bestimmten (Vertrauensarztes) oder be
liebigen Arztes nachgewiesen oder daß in offen
sichtlichen Fällen auf die Vorlage eines Zeugnis
ses verzichtet wird. Der Prüfungsausschuß stellt 
fest, ob eine vom Prüfungsteilnehmer nicht zu 
vertretende Verhinderung vorliegt.

(3) In Fällen besonderer Härte kann der Prü
fungsausschuß auf Antrag die Nachfertigung von 
Aufsichtsarbeiten erlassen.

(4) Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen 
Gründen die Ablegung der Prüfung oder eines 
Prüfungsteils nicht zuzumuten, so kann der Prü
fungsausschuß auf Antrag sein Fernbleiben ge
nehmigen. Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß.

§45
Unterschleif, Beeinflussungsversuch und 

Ordnungsverstoß
(1) Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergeb

nis einer Prüfung durch Unterschleif, Täuschung 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
eigenem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen 
oder stört er erheblich den ordnungsgemäßen Ab
lauf der Prüfung, so ist die betreffende Prüfungs
leistung mit „ungenügend“ zu bewerten. In 
schweren Fällen ist der Prüfungsteilnehmer von der 
Prüfung auszuschließen; er hat die Prüfung nicht 
bestanden. Als versuchter Unterschleif gilt be
reits der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel nach 
Ausgabe der Prüfungsaufgaben, sofern der Prü
fungsteilnehmer nicht nachweist, daß der Besitz 
weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit be
ruht.

(2) Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 
erst nach Abschluß der Prüfung bekannt, so ist 
die betreffende Prüfungsleistung nachträglich mit 
„ungenügend“ zu bewerten und das Gesamtprü
fungsergebnis entsprechend zu berichtigen. In 
schweren Fällen ist die Prüfung als nicht bestan
den zu erklären.

(3) Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer 
zu günstigerer Beurteilung zu veranlassen oder 
eine mit der Feststellung des Prüfungsergebnis
ses beauftragte Person zur Verfälschung des Prü
fungsergebnisses zu verleiten versucht, hat die 
Prüfung nicht bestanden. Ist die Prüfung noch 
nicht abgeschlossen, so ist er von der Fortsetzung 
auszuschließen und die Prüfung als nicht bestan
den zu erklären.“

10. Der bisherige § 44 wird § 46. Die Abschnittsbe
zeichnung des Abschnitts V wird vor § 46 einge
fügt. Sie lautet: „Schlußbestimmungen“.

11. Die bisherigen §§ 45 und 46 werden aufgehoben.

§2
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1982 in Kraft.

München, den 8. Juni 1982

Bayerisches Staatsministerium 
u für Unterricht und Kultus

Prof. Hans Maier, Staatsminister

Bayerisches Statsministerium des Innern
G. Tandler, Staatsminister
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Verordnung 
über die Zulassung

zum Aufstieg in den gehobenen Dienst 
in der Sozialverwaltung 

(AufstVO-SozVerw)
Vom 8. Juni 1982

Auf Grund des Art. 19 Abs. 2 des Bayerischen Beam
tengesetzes erläßt das Bayerische Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 
und dem Landespersonalausschuß folgende Verord
nung:

§1
Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt die Zulassung zum Auf
stieg in die Laufbahnen des gehobenen Dienstes
1. im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Ar

beit und Sozialordnung,
2. bei den landesunmittelbaren Trägern der Sozialver

sicherung.

§2
Zulassung zum Aufstieg

(1) Beamte des mittleren Dienstes können auf An
trag zum Aufstieg in die Laufbahn des gehobenen 
Dienstes zugelassen werden, wenn
1. sie sich in einer Dienstzeit (§13 Laufbahnverord

nung - LbV) von mindestens vier Jahren bewährt 
haben und

2. ihnen in der letzten periodischen Beurteilung, die 
nicht länger als drei Jahre zurückliegen darf, die 
Eignung zum Aufstieg zuerkannt worden ist und

3. sie nach dem Ergebnis des Zulassungsverfahrens 
nach § 3 erkennen lassen, daß sie den Anforderun
gen des gehobenen Dienstes gewachsen sein wer
den.
(2) Über die Zulassung zum Aufstieg entscheidet die 

oberste Dienstbehörde nach dem Bedarf; die Platzzif
fer nach § 7 Abs. 2 soll dabei berücksichtigt werden.

§3
Zulassungsverfahren

(1) Das Zulassungsverfahren wird vom Staatsmini
sterium für Arbeit und Sozialordnung bei Bedarf 
durchgeführt; das Ergebnis gilt jeweils bis zur näch
sten Prüfung.

(2) ‘In dem Zulassungsverfahren ist festzustellen, ob 
der Beamte nach seinem allgemeinen Bildungsstand 
und seinen fachlichen Kenntnissen für den Aufstieg 
geeignet ist. 2Im nichttechnischen Dienst ist auch die 
Eignung für ein Studium an der Bayerischen Beam
tenfachhochschule in die Feststellung einzubeziehen.

(3) Ein Beamter kann mehrmals, insgesamt jedoch 
höchstens dreimal, am Zulassungsverfahren teilneh
men.

(4) Beamte, die die Voraussetzungen für den Auf
stieg nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 erfüllen, können die 
Zulassung zum Aufstieg in die Laufbahn des gehobe
nen Dienstes auf dem Dienstweg beantragen.

§4
Durchführung des Zulassungsverfahrens

(1) ‘Das Zulassungsverfahren besteht aus einem 
Prüfungsgespräch. 2Für jeden Bewerber der Laufbahn 
des mittleren nichttechnischen Dienstes ist eine Prü
fungszeit von 30 Minuten, für jeden Bewerber der 
Laufbahn des mittleren Gewerbeaufsichtsdienstes ei
ne Prüfungszeit von einer Stunde vorgesehen. 3Mehr 
als drei Bewerber sollen nicht gemeinsam geprüft 
werden.

(2) ‘Zur Durchführung eines Zulassungsverfahrens 
bildet das Staatsministerium für Arbeit und Sozialord
nung eine oder mehrere Prüfungskommissionen. 2Ei- 
ne Prüfungskommission besteht aus drei Mitgliedern, 
die mindestens der Laufbahn des gehobenen Dienstes 
angehören müssen. 3Ein Mitglied führt den Vorsitz.

§5
Inhalt des Prüfungsgespräches

(1) Das Prüfungsgespräch soll Aufschluß geben über 
Denkvermögen und geistige Beweglichkeit, sprachli
che Ausdrucksfähigkeit und das Verständnis des Be
werbers für die Aufgaben der angestrebten Laufbahn.

(2) Das Prüfungsgespräch erstreckt sich insbeson
dere auf
1. staatsbürgerliches Wissen, Verfassungs- und Ver

waltungsrecht,
2. Grundzüge des Sozialrechts außerhalb des Fachge

biets,
3. Fachgebiet der Fachrichtung des Bewerbers.

§6
Bewertung

(1) ‘Jeder Prüfer erteilt für sein Prüfungsgebiet eine 
Note. 2Es gilt die Notenskala der Allgemeinen Prü
fungsordnung.

(2) ‘Die Gesamtnote errechnet sich aus der Summe 
der Einzelnoten geteilt durch drei. 2Die zweite Stelle 
nach dem Komma bleibt unberücksichtigt.

(3) Das Zulassungsverfahren ist erfolgreich abge
schlossen, wenn mindestens die Note „ausreichend“ 
erreicht wird.
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§7
Bekanntgabe der Ergebnisse; Platzziffer;

Niederschrift
(1) Der Vorsitzende der Prüfungskommission gibt 

die Einzelnoten und die Gesamtnote am Schluß des 
Prüfungsgespräches bekannt.

(2) Nach Abschluß des Zulassungsverfahrens erhal
ten die Bewerber eine Bescheinigung, aus der die Ge
samtnote, die Zahl der Prüfungsteilnehmer und die er
reichte Platzziffer zu ersehen sind.

(3) Über den Verlauf der Prüfungsgespräche erstellt 
der Vorsitzende eine Niederschrift, die die Zusammen
setzung der Prüfungskommission, die wesentlichen 
Gegenstände der Prüfungsgespräche sowie die Einzel- 
und Gesamtnoten enthält.

§8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1982 in Kraft. 
München, den 8. Juni 1982

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung

I. V. Dr. Rosenbauer, Staatssekretär

Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die 
Erhebung von Gebühren und Auslagen 

für die Inanspruchnahme der Prüf- und 
Versuchsstelle des Bayerischen 

Landesamtes für Brand- und 
Katastrophenschu tz

Vom 16. Juni 1982

Auf Grund des Art. 25 Abs. 1 Nr. 1 des Kostengeset
zes erläßt das Bayerische Staatsministerium des In
nern im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staats
ministerium der Finanzen folgende Verordnung;

§1
In § 2 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die Erhe

bung von Gebühren und Auslagen für die Inanspruch
nahme der Prüf- und Versuchsstelle des Bayerischen 
Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz vom
2. Juli 1975 (GVB1S. 199) wird
1. in Nummer 1 „60 DM“ durch „120 DM“,
2. in Nummer 2 „50 DM“ durch „100 DM“,
3. in Nummer 3 „40 DM“ durch „80 DM“ und
4. in Nummer 4 „30 DM“ durch „60 DM“ 
ersetzt.

§2
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1982 in Kraft. 

München, den 16. Juni 1982

Bayerisches Staatsministerium des Innern
G. Tandler, Staatsminister
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Verordnung 
zur Änderung der 

Hochschullehrernebentätigkeits- 
verordnung

Vom 18. Juni 1982

Auf Grund des Art. 8 des Bayerischen Hochschul
lehrergesetzes vom 24. August 1978 (GVB1 S. 571, her. 
S. 790) in Verbindung mit Art. 78 des Bayerischen Be
amtengesetzes (BayBG) erläßt das Bayerische Staats
ministerium für Unterricht und Kultus im Einverneh
men mit dem Bayerischen Staatsministerium der Fi
nanzen folgende Verordnung:

§1
Die Verordnung über die Nebentätigkeit der beam

teten Hochschullehrer und wissenschaftlichen Assi
stenten (Hochschullehrernebentätigkeitsverordnung - 
HSchLNV) vom 9. März 1976 (GVB1 S. 49) wird wie 
folgt geändert:

1. Die Überschrift der Verordnung erhält folgende 
Fassung:
„Verordnung über die Nebentätigkeit des beamte
ten wissenschaftlichen und künstlerischen Perso
nals an den staatlichen Hochschulen (Bayerische 
Hochschullehrernebentätigkeitsverordnung - 
BayHSchLNV)".

2. § 1 erhält folgende Fassung:

„§1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für das hauptberufliche 
wissenschaftliche und künstlerische Personal im 
Beamtenverhältnis an den staatlichen Hochschu
len. Auf entpflichtete Hochschullehrer finden nur 
der Erste, Dritte und Vierte Teil dieser Verordnung 
Anwendung.“

3. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „§§ 1 bis 4, 

§ 5 Abs. 1, §§ 6 bis 9 Abs. 1“ durch die Worte „§§ 1 
bis 4a, § 5 Abs. 1, §§ 6 bis 9 Abs. 1“ ersetzt;

b) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Hinsichtlich der Freibeträge nach § 6 Abs. 2 
Satz 1 BayNV stehen gleich:
Beamte an den Hochschulen 
in den Besoldungsgruppen 
C 1 bis C 3 und
HS 1 kw bis HS 3 kw den Beamten in den 

Besoldungsgruppen 
A 13 bis A 16

C 4 den Beamten in den
Besoldungsgruppen 
B 2 bis B 5.“;

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) § 6 BayNV ist unbeschadet des § 7 BayNV 

auch in folgenden Fällen nicht anzuwenden:
1. für die vertretungsweise Wahrnehmung der 

Planstelle eines wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Beamten an einer Hochschule,

2. für die Tätigkeit als Professor gemäß Art. 47 
Abs. 4 Satz 1 BayHSchG,

3. für die mit Lehr- und Forschungsaufgaben zu
sammenhängende selbständige Gutachtertä
tigkeit gemäß § 4 Abs. 2.

§ 10 bleibt unberührt.“;
d) in Absatz 3 werden die Worte „beamtete Hoch

schullehrer“ durch das Wort „Beamte“ ersetzt.
4. Der Zweite Teil der Verordnung erhält folgende 

neue Überschrift:
.Ausübung und Mitteilung von Nebentätigkeiten“.

5. § 3 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 werden die Worte „Hochschulleh

rern der Rechtswissenschaft“ durch die Worte 
„beamteten Rechtslehrern an den staatlichen 
Hochschulen“ ersetzt;

b) in Nummer 3 werden die Worte „(BayHSchG) 
vom 21. Dezember 1973 (GVB1 S. 679, ber. 1974 
S. 45)“ durch die Worte „in der Fassung der Be
kanntmachung vom 7. November 1978 (GVB1 
S. 791, ber. S. 958) in seiner jeweiligen Fassung“ 
ersetzt;

c) nach Nummer 3 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgende Nummer 4 an
gefügt:
„4. die Herausgabe und Schriftleitung von wis

senschaftlichen Druckerzeugnissen durch 
Professoren.“

6. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:
„§7a

Mitteilung von Nebentätigkeiten
(1) Wissenschaftliche oder künstlerische Neben

tätigkeiten, die von Professoren entgeltlich ausge
übt werden, sind über den Präsidenten oder Vorsit
zenden des Präsidialkollegiums dem Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus mitzuteilen, un
abhängig davon, ob sie einer Genehmigung bedür
fen oder nicht (Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 BayBG). Glei
ches gilt für die mit Lehr- oder Forschungsaufga
ben zusammenhängenden selbständigen Gutach
tertätigkeiten (Art. 75 Abs. 1 Nr. 3 BayBG).

(2) Die in Absatz 1 festgelegte Mitteilungspflicht 
gilt als erfüllt, wenn
1. bei einer Nebentätigkeit, die im Einzelfall einer 

Genehmigung bedarf, die Genehmigung erteilt 
wurde,

2. der Professor eine wissenschaftliche oder künst
lerische Nebentätigkeit auf Verlangen des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
übernommen hat (Art. 73 BayBG).
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(3) Von der Anzeigepflicht nach Absatz 1 ausge
nommen ist die Ausübung nicht genehmigungs
pflichtiger wissenschaftlicher oder künstlerischer 
Nebentätigkeiten, wenn die Vergütung für alle von 
dem Professor ausgeübten Tätigkeiten dieser Art 
den Betrag von 1000 DM im Monat nicht über
schreitet oder auf diese Tätigkeiten insgesamt 
nicht mehr als ein halber Arbeitstag pro Monat 
verwendet wird; Voraussetzung hierfür ist außer
dem, daß für die Ausübung dieser Tätigkeiten öf
fentliche Einrichtungen, Bücher und andere wis
senschaftliche Werke ausgenommen, nicht in An
spruch genommen werden.

(4) Mitteilungspflichtige Nebentätigkeiten, die 
keiner Genehmigung im Einzelfall bedürfen, sind 
vor ihrer Aufnahme dem Präsidenten oder Vorsit
zenden des Präsidialkollegiums mitzuteilen. Der 
Inhalt der Mitteilung muß eine Überprüfung ge
mäß Absatz 5 erlauben.

(5) Der Präsident oder Vorsitzende des Präsidial
kollegiums legt die Mitteilungen über solche Ne
bentätigkeiten, deren Art oder Umfang die Beein
trächtigung dienstlicher Interessen besorgen läßt, 
unverzüglich mit einer begründeten Stellungnah
me der Hochschule dem Staatsministerium für Un
terricht und Kultus vor. Die übrigen Mitteilungen 
leitet er am Ende eines Semesters gesammelt dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus zu.

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf die Veröffentli
chung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse 
von Professoren an wissenschaftlichen Hochschu
len nicht anzuwenden.“

7. In § 8 Abs. 1 werden vor den Worten „Auskunft ver
langen“ die Worte „und die Höhe der an Mitarbeiter 
gewährten Vergütungen aus den Bruttoeinnah
men“ eingefügt.

8. § 9 erhält folgende Fassung:
„§9

Genehmigung
(1) Professoren gilt die Inanspruchnahme öffent

licher Einrichtungen im Sinn von § 8 Abs. 1 Satz 2 
BayNV, die ihnen zur Erfüllung ihrer Dienstaufga
ben zur Verfügung stehen, für allgemein geneh
migte, allgemein als genehmigt geltende und ge
nehmigungsfreie Nebentätigkeiten allgemein als 
genehmigt, soweit die Nebentätigkeiten Lehr- oder 
Forschungsaufgaben auf ihren Fachgebieten för
dern und dienstliche Interessen nicht beeinträch
tigt werden.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn
1. eine Nebentätigkeit für ausländische Auftragge

ber, für zwischenstaatliche oder überstaatliche 
Einrichtungen ausgeübt werden soll oder

2. eine Nebentätigkeit ausgeübt werden soll, die 
unter Geheimhaltung steht oder deren wissen
schaftliche Ergebnisse nicht veröffentlicht wer
den dürfen, oder

3. im Zusammenhang mit der Nebentätigkeit im 
Bereich von Hochschuleinrichtungen mit radio
aktiven Stoffen im Sinn der geltenden Strahlen
schutzbestimmungen umgegangen werden soll, 
es sei denn, daß der Umgang atomrechtlich ge
nehmigungsfrei ist oder daß die Klinik, das In
stitut oder der Professor persönlich für den Um
gang mit solchen Stoffen eine unanfechtbare 
Genehmigung der zuständigen atomrechtlichen 
Genehmigungsbehörde erhalten hat.

(3) Den in § 6 Abs. 1 Genannten gilt die bei der ge
nehmigten privaten Beratung und Behandlung von 
Patienten erforderliche Inanspruchnahme von öf
fentlichen Einrichtungen in den Kliniken und son
stigen klinischen Einrichtungen allgemein als ge
nehmigt, soweit dienstliche Interessen nicht beein
trächtigt werden. Die Zahl der Krankenbetten in 
Ein- und Zweibettzimmern, die für die private Be
handlung von Patienten in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird vom Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus bestimmt. Sie soll zehn vom 
Hundert der Gesamtbettenzahl der Klinik nicht 
überschreiten.

(4) Den Vorständen von Tierkliniken gilt die bei 
der genehmigten privaten Behandlung von Tieren 
erforderliche Inanspruchnahme von öffentlichen 
Einrichtungen in den Tierkliniken allgemein als 
genehmigt, soweit dienstliche Interessen und wirt
schaftliche Belange des Staates nicht beeinträch
tigt werden.

(5) Bestehen Zweifel über das Vorliegen der Vor
aussetzungen, unter denen die Inanspruchnahme 
gemäß Absatz 1 als allgemein genehmigt gilt, leitet 
zunächst der Präsident oder der Vorsitzende des 
Präsidialkollegiums eine Prüfung ein, in deren 
Rahmen die Leitung des Instituts oder der Klinik 
und der Dekan zu hören sind. Nach Abschluß der 
Prüfung stellt der Präsident oder der Vorsitzende 
des Präsidialkollegiums fest, ob und inwieweit die 
Voraussetzungen, unter denen die Inanspruchnah
me gemäß Absatz 1 als allgemein genehmigt gilt, 
vorliegen; liegen sie nur zum Teil vor, stellt er das 
Maß der zulässigen Inanspruchnahme fest; liegen 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor, ist 
ein Genehmigungsantrag zu veranlassen.

(6) Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus kann die allgemeine Genehmigung der In
anspruchnahme öffentlicher Einrichtungen im 
Einzelfall widerrufen oder mit Nebenbestimmun
gen versehen. Die Hochschule ist vorher anzuhö
ren.“

9. § 10 erhält folgende Fassung:
„§ 10

Entgelt
(1) Werden bei einer Gutachtertätigkeit (§ 4 

Abs. 2) oder einer in § 5 genannten Tätigkeit öffent
liche Einrichtungen in Anspruch genommen, die 
dem Beamten zur Erfüllung seiner Dienstaufgaben 
zur Verfügung stehen, so sind bei der Inanspruch
nahme einer der vier Leistungsgruppen des § 8 
Abs. 1 BayNV fünf vom Hundert, bei Inanspruch
nahme von zwei Leistungsgruppen zehn vom Hun
dert und bei Inanspruchnahme von drei oder vier 
Leistungsgruppen fünfzehn vom Hundert der für 
die entsprechende Tätigkeit berechneten Brutto
vergütung an die Staatskasse zu entrichten. Der je
weilige Vom-Hundert-Satz erhöht sich um fünf 
vom Hundert, sofern auch die Leistungsgruppe des 
§ 8 Abs. 1 Nr. 2 BayNV allein oder zusammen mit 
anderen Leistungsgruppen in Anspruch genom
men wird. Die Entgeltspflicht besteht auch, wenn 
bei der Anforderung, Einziehung oder Verbuchung 
der Nebentätigkeitsvergütungen Personal, Ein
richtungen oder Material des Staates in Anspruch 
genommen werden.

(2) Soweit im Rahmen einer Nebentätigkeit ge
mäß dem Zweiten Teil des Ärzteabkommens Ver
gütungen für Gutachten über die Einleitung oder 
den Erfolg einer berufsgenossenschaftlichen Heil-
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behandlung oder für die Führung besonderer Auf
zeichnungen über einen Unfall oder eine andere 
Erkrankung gezahlt werden, ist für die Inan
spruchnahme öffentlicher Einrichtungen ein Ent
gelt in Höhe von zehn vom Hundert von den gegen
über den Berufsgenossenschaften liquidierten Be
trägen zu entrichten. Das gleiche gilt, wenn die In
anspruchnahme bei Durchführung eines sonstigen 
Heilverfahrens nach dem Zweiten Teil des Ärzte
abkommens oder bei einer arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchung erfolgt und die Vergütung 
für eine nicht dem Hauptamt zurechenbare Tätig
keit gewährt wird.

(3) Steht das nach den Absätzen 1 und 2 zu ent
richtende Entgelt in keinem angemessenen Ver
hältnis zu dem Umfang der Inanspruchnahme der 
öffentlichen Einrichtungen, insbesondere des 
staatlichen Personals, so ist das Entgelt entspre
chend zu erhöhen.

(4) Von Professoren an Kunsthochschulen wird 
für die Raumnutzung ein Entgelt nicht erhoben, so
weit sie bei Ausübung privater künstlerischer Tä
tigkeit die ihnen auf Grund ihres Amtes zugeteilten 
besonderen Ateliers oder Arbeitsräume benutzen.

(5) Im übrigen bleibt eine Entgeltspflicht nach § 8 
Abs. 2 und 3 BayNV unberührt. Für die Inan
spruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei der 
Veröffentlichung wissenschaftlicher Forschungs
ergebnisse von Professoren an wissenschaftlichen 
Hochschulen ist ein Entgelt zu entrichten, soweit 
die Inanspruchnahme nach der Fertigstellung des 
Manuskriptes erfolgt.“

10. § 11 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 wird jeweils das 

Wort .fünfzehn“ durch das Wort „zwanzig“ er
setzt;

b) nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Für die Bruttoeinnahmen aus der priva

ten Krankenbehandlung bis zu dem Betrag von 
30 000 DM jährlich hat der nach § 6 Abs. 1 zur 
privaten Beratung und Behandlung von Kran
ken Berechtigte nur ein Entgelt von fünfzehn 
vom Hundert der Bruttoeinnahmen aus den Tä
tigkeiten im Sinn der Absätze 1 und 2 zu entrich
ten. Für die an der Beratung und Behandlung im 
Sinn des Absatzes 3 beteiligten Personen gilt 
dies entsprechend.“

11. § 14 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Hochschulleh

rer“ durch das Wort „Beamter“ ersetzt;
b) in Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „beamteten 

Hochschullehrern (§ 1)“ durch das Wort „Beam
ten“ ersetzt.

12. Nach§ 15 wird folgender § 15a eingefügt:
„§ 15a

Sonderregelung für entpflichtete und 
in ihren bisherigen Dienstverhältnissen 

verbleibende Hochschullehrer
(1) Hinsichtlich der Freibeträge nach § 6 Abs. 2 

Satz 1 BayNV stehen entpflichtete Hochschulleh
rer in der Besoldungsgruppe HS 3 kw den Beamten 
in den Besoldungsgruppen A 13 bis A 16, entpflich
tete Hochschullehrer in der Besoldungsgruppe 
HS 4 kw den Beamten in den Besoldungsgruppen 
B 2 bis B 5 gleich.

(2) § 9 Abs. 1,2, 5 und 6 findet auch auf solche be
amtete Hochschullehrer im Sinn des § 1 Abs. 2 der 
Hochschullehrernebentätigkeitsverordnung in der 
Fassung vom 9. März 1976 (GVB1 S. 49) Anwen
dung, die gemäß Art. 41 Abs. 8 des Bayerischen 
Hochschullehrergesetzes vom 24. August 1978 
(GVB1 S. 571, ber. S. 790) in ihren bisherigen 
Dienstverhältnissen verbleiben.“

13. § 16 Abs. 5 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Für den Zeitraum bis 31. Dezember 1982 wird an 
Stelle des in § 11 Abs. 2 vorgesehenen Entgelts je 
belegtes Bfett und Berechnungstag ein Entgelt von
1. 23 DM in Chirurgischen Kliniken, Chirurgischen 

Polikliniken, in Orthopädischen, Neurochirurgi- 
schen, Urologischen und Gynäkologischen sowie 
in HNO- und Kieferchirurgischen Kliniken,

2. 18 DM in sonstigen Kliniken
erhoben, sofern die nach § 6 Abs. 1 zur privaten Be
ratung und Behandlung von Patienten berechtig
ten Personen in ihrer gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
zu erstattenden Mitteilung diese Berechnungsart 
in unwiderruflicher Weise für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr wählen.“

§2
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1982 in Kraft.
(2) § 16 Abs. 5 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1982 

außer Kraft. Mit Wirkung vom 1. Januar 1983 wird § 14 
Abs. 3 wie folgt geändert:
1. In Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „in den Fällen der 

§§ 11, 12 und 16 Abs. 5“ durch die Worte „in den Fäl
len der §§11 und 12“ ersetzt;

2. Satz 2 Halbsatz 2 wird aufgehoben; der Strichpunkt 
wird durch einen Punkt ersetzt.

Die Festsetzung und Fälligkeit des Entgelts für die In
anspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bis zum 
31. Dezember 1982 gemäß § 16 Abs. 5 bestimmen sich 
nach den bisherigen Vorschriften.
München, den 18. Juni 1982

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Prof. Hans Maier, Staatsminister
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